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Teil I 

 

1. Vorbemerkung 

Die Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung liegt im öffentlichen Interesse und 
dient der öffentlichen Sicherheit. Daher sollen in Schleswig-Holstein auch die Potenziale der 
Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen und die Wärmeerzeugung mittels Solarthermie-
anlagen genutzt werden. Um räumliche Überlastungen durch zu große Agglomerationen von 
Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden, sollen Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen 
möglichst Gemeindegrenzen übergreifend abgestimmt werden.  
 
Der gemeindlichen Bauleitplanung kommt bei der Standortsteuerung von Photovoltaik- und 
Solarthermieanlagen eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung bietet sich für eine Gemeinde die Möglichkeit, die Freiflächennutzung auf 
geeignete Standorte zu lenken. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde einen 
Grundsatzbeschluss gefasst: Für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen 
Flächen entwickelt werden, die im Sinne der Vorgaben der Landesplanung und Raumordnung 
als geeignet eingeschätzt werden können. Innerhalb des Gemeindegebietes soll nach 
Grundsatzbeschluss der Gemeinde in einem ersten Schritt die Flächeninanspruchnahme nicht 
mehr als 20 ha umfassen. Ob weitere Potentialflächen für Photovoltaikanlagen ausgewiesen 
werden können, wird die Gemeinde im Zuge der Aufstellung ihres Flächennutzungsplanes 
entscheiden. Die Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
muss gesichert sein. 
 
Die Gemeinde bezieht sich in ihrer Entscheidung, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, 
u.a. auf die Potentialstudie zur Eignung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im 
Amt Mitteholstein zusammen mit der Gemeinde Wasbek, und betrachtet diese als geeignete 
Grundlage für die Standortsuche und Standortbegründung. Die heranzuziehende 
Potentialstudie erfasst einen Untersuchungskorridor von jeweils 100 m beidseitig der 
Bahnlinie. Der Untersuchungsrahmen der Potentialstudie entspricht nicht mehr den aktuellen 
Rahmenbedingungen, die aktuell 200-m-Korridore zugrunde legen, stellt jedoch eine gute 
Entscheidungshilfe dar. Ergänzend ist im als Entwurf (vom 29.08.2022) vorliegenden 
Flächennutzungsplan der Gemeinde ihre Standortentscheidung ergänzend dargelegt. Zur 
Beschleunigung des Ausbaus in allen Rechtsbereichen wird im EEG der Grundsatz verankert, 
dass die Nutzung Erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der 
öffentlichen Sicherheit. Dieses wird auch dadurch dokumentiert, dass die EEG-Förderkulisse 
inzwischen vom Bundesgesetzgeber auf 500 m ausgedehnt worden ist.  
 
Hinsichtlich der Standortentscheidung erfolgte nach Auswertung des nach § 4(2) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen keine Änderung. Der von der Gemeindevertretung in der 
Sitzung am 18.07.2022 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 wurde unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde und der Öffentlichkeit vor allem 
hinsichtlich einer Sichtschutzpflanzung an der südöstlichen Flanke des Plangeltungsbereiches 
geändert. In Folge wurde die Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung angepasst. 
 

  



Gemeinde Steenfeld - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Steenfeld“ für das Gebiet 
südlich der Ortslage, jeweils nördlich / südlich der Bahnlinie Büsum-Heide-Neumünster- Begründung – 
Verfahrensstand: Entwurf  20.04.2023 
  
 
 

BCS GmbH, Paradeplatz 3, 24768 Rendsburg  6 

2. Planungsanlass und Planungsziel 

Die Gemeinde Steenfeld wird einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten. 
Aufgrund mehrerer Anfragen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang 
der Bahnstrecke Neumünster - Heide, die durch das Gemeindegebiet führt, hat die Gemeinde 
im März 2021 einen Grundsatzbeschluss gefasst, nach dem im Gemeindegebiet nur auf 
geeigneten Potentialflächen und in einem ersten Schritt nicht mehr als 20 ha Gebietsumfang 
Freiflächenphotovoltaikanlagen zugelassen werden sollen.  
 
Auf den derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen beidseitig der Bahnlinie Neumünster - 
Heide plant die 4native energy GmbH & Co. KG in Kooperation mit Görrissen Projekt GmbH 
die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Solaranlagen im Außenbereich sind 
nach § 35 (1) BauGB keine privilegierten Vorhaben. Die Gemeinde Steenfeld befindet sich 
aktuell im Verfahren zur Aufstellung ihres Flächennutzungsplanes. Die Fläche ist im 
Flächennutzungsplan entsprechend berücksichtigt. Die Gemeinde beabsichtigt dort eine 
Sonderbaufläche (S) für Photovoltaikanlagen auszuweisen. Mit Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 und der Berücksichtigung der Fläche im 
Flächennutzungsplan schafft die Gemeinde die erforderlichen bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen. 
 
Der Antrag des Vorhabenträgers wurde in der Gemeindevertretung positiv entschieden. Die 
Gemeindevertretung hat am 07.03.2022 den Aufstellungsbeschluss gefasst. Vorab wurde am 
26.02.2022 die Öffentlichkeit im Rahmen einer Veranstaltung frühzeitig über die 
Planungsabsicht der Gemeinde und die Beteiligungsformen der Bürger informiert. Mit 
Schreiben vom 05.04.2022 erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4(1) BauGB sowie der Nachbargemeinden. Der seitens der 
Gemeindevertretung am 18.07.2022 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 hat vom 27.07.2022 bis 31.08.2022 öffentlich 
ausgelegen. Die Beteiligung der Behörden erfolgte mit Schreiben vom 25.07.2022.  
 
Eine ergänzende Abstimmung zur Koordination der jeweiligen Planungen der 
Nachbargemeinden erfolge im Juni 2022.  
 
 

3. Größe und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Vorhabengebiet liegt  
 

• südlich der Ortslage Liesbüttel,  

• westlich der Straße „An de Marsch“, 

• nördlich und südlich der Bahnlinie Büsum-Heide-Neumünster und 

• nördlich der Landstraße 316. 
 
Es umfasst teilweise die Flurstücke 3, 4, 5, 6, 11, 12 und die Flurstücke 13 und 22 der Flur 
3, Gemarkung Steenfeld, mit einer Fläche von ca. 20 ha, davon sind ca. 16 ha für die 
Standorte der Solarmodule vorgesehen. Die restlichen Flächenanteile umfassen die 
festgesetzten Knickschutzstreifen, den erforderlichen Abstand zum Bahndamm und einen 
innerhalb des Gebietes freigehaltener Korridor. 
 
Nach derzeitigen Planungen wird die installierte elektrische Leistung der Freiflächen-
Photovoltaikanlage rund 20 MWp betragen. Es erfolgt die Einspeisung der Leistungen in 
das Netz der Schleswig-Holstein Net AG und das Umspannwerk der Gemeinde Hanerau-
Hademarschen. 
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Die überplante Fläche liegt innerhalb des „EEG-Korridors“ von 500 Metern zur Bahnlinie, 
vollständig außerhalb der „bedingt geeigneten Flächen“ und „Flächen mit fachrechtlicher 
Ausschlusswirkung“ gemäß dem Entwurf „Grundsätze zur Planung von großflächigen 
Solarenergie-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ vom MELUND und MILIG. Zusätzlich 
liegt die Fläche gleich in zwei Suchräumen für geeignete Standorte gemäß dem 
vorgenannten Dokument des Landes („Flächen entlang von Bundesautobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwegen mit überregionaler Bedeutung“ und „vorbelastete 
Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein eingeschränktes 
Freiraumpotenzial aufweisen“). 
 
Es ist vorgesehen, die elektrische Energie in das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers 
SH-Netz AG am vorhandenen Umspannwerk in Hanerau-Hademarschen räumlicher Nähe 
zum geplanten Vorhaben einzuspeisen. Das Einvernehmen der Schleswig-Holstein Netz 
AG liegt vor. 
 

 
 
Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Quelle: Deutsche Grundkarte 1:5.000) 
 
 

4. Bebauung und Nutzung im Bestand 

Das Gebiet unterliegt der landwirtschaftlichen Nutzung. Es dient als Ackerfläche und Grünland. 
Die Einzelflächen sind an den Rändern und den jeweiligen Flurstücksgrenzen innerhalb des 
Geltungsbereiches mit Knicks und Feldgehölzen bestanden. Knicks und Feldgehölze sind 
gesetzlich geschützte Biotope. Die eigentlichen bewirtschafteten Flächen sind gehölzfrei und 
ohne Senken. Das Gelände verläuft gleichmäßig um die Höhenlinien 40 m üNN bis 45 m üNN. 
Die südliche Flanke des Plangeltungsbereiches ist zur Bahnlinie und zur Landesstraße 316 
hin in einigen Abschnitten landschaftsoffen. Hier bestimmen straßenbegleitend Großbäume 
und Pflanzungen und die südlich der Landesstraße liegenden einzelnen Gebäudelagen eine 
vertikal wirkende optische Abgrenzung, die jedoch nicht geschlossen ist.  
 
Die Flächen des Plangeltungsbereiches gehören zum Landschaftsraum Geest. Das Relief ist 
flach mit weitläufigen Wellen zwischen 40 m üNN und 45 m üNN ausgebildet. Die 
Bodenverhältnisse sind nach Auszug aus den Daten zum Landwirtschafts- und Umweltatlas 
SH in Gletscherrandlage der Saale-Eiszeit großflächig durch Pseudogley und 
Braunerdeausbildungen geprägt. Nassstellen sind nicht vorhanden. Durch das Gebiet führt ein 
Graben, der der Entwässerung dient und regelmäßig unterhalten wird. 

Ortsteil Liesbüttel, 
Gemeinde Steenfeld 
 
Lage des Plangebietes 
(rot) mit Kennzeichnung 
der Modulflächen (blau) 
 
Bahnlinie „Neumünster – 
Heide“ 
 
Landesstraße L 316 
 
 
Gemeindegebiet 
Hanerau-Hademarschen 
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Die Geländeformation bietet günstige Voraussetzungen für das Vorhaben. Diese betrifft zum 
einen die mögliche Sonnenexposition und das leicht wellig, südexponiert ausgerichtete 
Gelände. Zum anderen bietet die bereits vorhandene Knickstruktur gute Voraussetzungen zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Das Gebiet ist landschaftlich bis 
auf die südliche Flanke gut eingefasst. 
 

 
 
Abbildung 2: Luftbildausschnitt mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes nördlich und südlich der Bahn. Die 
Pfeile kennzeichnen offene Blickrichtungen der bewohnten baulichen Anlagen südlich des Plangeltungsbereiches. 
 
 

5. Planerische Vorgaben 

5.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde befindet sich im Parallelverfahren in 
Aufstellung. Der Bauleitplan entwickelt sich vereinbar aus dem Entwurf zum 
Flächennutzungsplan. Die Gemeinde Steenfeld verfügt über keinen Landschaftsplan und 
beabsichtigt auch im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplanes keinen aufzustellen. 
Landschaftsplanerische und regional übergeordnete Zusammenhänge werden aus dem 
Landschaftsrahmenplan und den zur Verfügung stehenden Umweltdaten wie das 
Biotopverbundsystem und örtlichen Aufnahmen übernommen und ausgewertet. Hierzu gehört 
auch die artenschutzrechtliche Abprüfung. 
 
Anders als bei der Planung von Windenergieflächen gibt das Land Schleswig-Holstein im 
Landesentwicklungsplan (LEP) 2021 und der Regionalplanung für Solarenergie einen 
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Rahmen, nimmt aber keine Ausweisung von Eignungs- oder Vorrangflächen vor. Sie gibt 
Empfehlungen heraus. Diese sind im Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von 
großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ der Ministerien für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (MILRIG) und für Energie, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUR) vom 01.09.2021 festgehalten. 
 
Zu den Grundsätzen der Raumordnung gehört, dass die Potenziale der Solarenergie in 
Schleswig-Holstein an und auf Gebäuden beziehungsweise baulichen Anlagen und auf 
Freiflächen genutzt werden sollen. Die Entwicklung von raumbedeutsamen Solar-
Freiflächenanlagen (Photovoltaik- und Solarthermie) soll möglichst freiraumschonend sowie 
raum- und landschaftsverträglich erfolgen. Um eine Zersiedelung der Landschaft zu 
vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorrangig ausgerichtet werden auf:  
 

• bereits versiegelte Flächen, 

• Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 
oder militärischer Nutzung und Deponien,  

• Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen mit 
überregionaler Bedeutung oder  

• vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein 
eingeschränktes Freiraumpotenzial aufweisen.  

 
Ergänzend zählt zu den Grundsätzen der Raumordnung, dass die Inanspruchnahme von 
bisher unbelasteten Landschaftsteilen und die Entstehung längerer, bandartiger Strukturen 
vermieden werden sollen. Einzelne und benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 
1.000 Metern nicht überschreiten. Ebenfalls sollen zu große Agglomerationen von Solar-
Freiflächenanlagen vermieden werden.  
 
Diesen Rahmenvorgaben folgt die Gemeinde Steenfeld. Eine konzeptionelle Abstimmung 
erfolgte mit den unmittelbar angrenzenden und auch an dieser Bahnlinie liegenden 
Nachbargemeinden Beldorf und Hanerau-Hademarschen und grundsätzlich bereits im Zuge 
der angeführten Potentialflächenstudie für das Amt Mittelholstein. 
 

5.2  Informelle Rahmenplanungen 

Die Festlegungen des Landesentwicklungsplans leisten einen Beitrag zur Umsetzung des 
neuen Gesetzes zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (EWKG) vom 
7. März 2017, indem sie die Anforderungen an den Ausbau der Solarenergie konkretisieren 
und einen möglichst umweltverträglichen, flächensparenden Ansatz verfolgen. Auf regionaler 
Ebene hat das Amt Mittelholstein eine Potentialanlayse zur Standortfindung und 
Alternativenprüfung im Amtsgebiet erstellen lassen (Potentialstudie zu Freiflächen-
Photovoltaikanlagen für das Amt Mittelholstein, Elbberg Stadtplanung, 2019). Diese Studie ist 
auf die Untersuchung von 110-m-Korridoren ausgelegt. Als Grundlage zur Standortbeurteilung 
ist die Studie nach wie vor geeignet. Ergänzend hat die Gemeinde im Zuge der Aufstellung 
ihres Flächennutzungsplanes das gesamte Gemeindegebiet auf potentielle Eignungsflächen 
untersucht. Im Ergebnis hat die Gemeinde Solar-Freiflächenflächenanlagen im nördlichen 
Gemeindegebiet ausgeschlossen. 
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Abbildung 3: Betrachtungsraum im Amtsgebiet Mittelholstein mit Kennzeichnung der Lage des Vorhabens in der 
Gemeinde Steenfeld. 

 

 
Abbildung 4: Auszug aus der Alternativen und Standortprüfung (Potentialstudie, 2019 S. 21) 

 
Als eine rechtliche Grundlage ist das „Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien“ 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2017) zu sehen. Da die geförderte Errichtung damals 
nur auf Flächen innerhalb eines 110-m-Korridors beidseitig von Autobahnen und Schienen-
wegen sowie auf Konversionsflächen möglich war, sind geeignete Standorte räumlich 

begrenzt. Durch diese Festlegungen erklären sich die grundsätzliche Lage und der Zuschnitt 
der Fläche. Der EEG-Bereich umfasst aktuell Flächen innerhalb einer 500-m-Linie. Diese ist 
in der obigen Abbildung nicht dargestellt. Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb einer 
200-m-Linie.  
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5.3 Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan 

Die Gemeinde Steenfeld verfügt über keinen Landschaftsplan. Eine Auswertung der 
Fachplanung zum Biotopverbundsystem in Schleswig-Holstein und der Landschaftsrahmen-
planung wird herangezogen. Aus gesetzlichen Gründen sind folgende Flächen für Solar-
Freiflächenanlagen grundsätzlich auszuschließen:  
 

• Schwerpunktbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems Schleswig-
Holstein gemäß § 21 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 12 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Naturschutzgebiete (einschließlich vorläufig 
sichergestellte Naturschutzgebiete, geplante Naturschutzgebiete) gemäß § 23 
BNatSchG in Verbindung mit § 13 LNatSchG,  

 

• Nationalparke / nationale Naturmonumente (zum Beispiel Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer inklusive Weltnaturerbe Wattenmeer) gemäß § 24 BNatSchG in 
Verbindung mit § 5 Absatz 1 Nummer 1 Nationalparkgesetz (NPG),  

 

• Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Absatz 2 BNatSchG in Verbindung mit § 21 
Absatz 1 LNatSchG),  

 
Wie die nachstehende Abbildung aus dem Landschaftsrahmenplan für den Raum verdeutlicht, 
entspricht die Flächenauswahl und Flächenuntersuchung der vorliegenden informellen Studie 
des Amtes Mittelholstein diesen Vorgaben. 

 

 
Abbildung 5: Auszug aus der Potentialstudie (2019), S. 21, zur Beurteilung der Eignung der Flächen.  
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Die oben gekennzeichneten Flächen B 1.5 und B 1.9 liegen in der Gemeinde Hanerau-
Hademarschen. Die Flächen B 1.4 (bis zur Gemeindegrenze nach Beldorf) und B 1.8 südlich 
der Bahn sind die einzigen, innerhalb der Gemeinde Steenfeld im Zuge von Vorunter-
suchungen zur Standortfindung als „geeignet“ eingestuften Flächen.  
 
Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II (2020) weist zwischen Hanerau-
Hademarschen und Beldorf keine Biotopverbindungslinie in Nord-Süd-Richtung aus. Die obig 
zitierte Darstellung aus der Potentialstudie deckt sich mit den Darstellungen und 
Ausweisungen der Neufassung des Landschaftsrahmenplanes (2020). 
 

 
 
Abbildung: Auszug aus dem LRP II, Hauptkarte 1 (2020) mit Kennzeichnung der in Rede 
stehenden untersuchten Potentialflächen (rot gekennzeichnet). 
 
 
 

 

Für den Vogelzug als 
Rastplätze wichtige 
Bereiche außerhalb der 
ausgewiesenen EU-
Schutzgebiete liegen in der 
nördlichen Gemarkung der 
Gemeinde (östlich 
Fischerhütte). 
 
Gebiete mit besonderer 
Eignung für den Aufbau 
des Schutzgebiet- und 
Biotopverbundsystems 
(grün) erstrecken sich 
durch das nördliche 
Gemeindegebiet und 
werden nicht 
unterbrochen. 
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5.4 Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

Grundsätzlich sollen Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen möglichst Gemeindegrenzen 
übergreifend abgestimmt werden, um räumliche Überlastungen durch zu große 
Agglomerationen von Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden. Die Inanspruchnahme von 
bisher unbelasteten Landschaftsteilen soll vermieden werden. Bei der Entwicklung von Solar-
Freiflächenanlagen sollen längere bandartige Strukturen vermieden werden. Einzelne und 
benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 1.000 Metern nicht überschreiten.  
Eine Abstimmung und Koordination mit den Planungsvorhaben der benachbarten Gemeinden 
Beldorf und Bendorf und der Gemeinde Hanerau-Hademarschen ergab folgende Ergebnisse:  
 

 
Abbildung oben: Gesamtschau der in der Planung befindlichen Solarflächen einschließlich 
Gemeinde ThadenAbbildung unten: Ausschnitt dargestellt für die unmittelbar angrenzenden 
Planungen mit Kennzeichnung der freigehaltenen Korridore 

 



Gemeinde Steenfeld - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Steenfeld“ für das Gebiet 
südlich der Ortslage, jeweils nördlich / südlich der Bahnlinie Büsum-Heide-Neumünster- Begründung – 
Verfahrensstand: Entwurf  20.04.2023 
  
 
 

BCS GmbH, Paradeplatz 3, 24768 Rendsburg  14 

Im Rahmen des Standort-Konzeptes für Freiflächen-Photovoltaik (s. Kap. 12.2) wurden 
Möglichkeiten geprüft, ein interkommunales Konzept mit den Nachbargemeinden zu erstellen. 
Diese haben bereits eigene Studien erstellen lassen, in deren Aufstellung die Gemeinde 
Steenfeld tlw. eingebunden war. Des Weiteren fand im März 2023 ein Abstimmungsgespräch 
mit den Nachbargemeinden statt. 

 
5.5 Flächennutzungsplan der Gemeinde (in Aufstellung) 

Die Gemeinde hat sich im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit der 
Ausweisung von geeigneten Flächen für die Errichtung von Solarfreiflächenanlagen 
auseinandergesetzt. Neben den der Potentialstudie des Amtes Mittelholstein zugrunde 
liegenden Kriterien wurden ergänzend die in diesem Bereich vorhandenen Vorbelastungen 
des Landschaftsbildes, zu denen neben der Bahnlinie auch die dort etablierten 
Windkraftanlagen zu rechnen sind, für die Standortentscheidung herangezogen.  
 
Ein für die Gemeinde bedeutendes Entwicklungspotential ist in der Ausweisung der 
Entwicklungsräume für Tourismus und Erholung zu sehen. Dieses betrifft das nördliche 
Gemeindegebiet. Die bislang vorhandene touristische Angebotspalette umfasst 
Ferienaufenthalte, Reitferien- und Reitsport- sowie Radfahrangebote. Die Gemeinde 
beabsichtigt, dieses Potential zu sichern und zu stärken. Aufgrund der Lage am Nord-Ost-See-
Kanal sollte langfristig eine Angebotserweiterung für Wohnmobile erfolgen.  
 
Die Landschaft um die Ortslagen Steenfeld und Fischerhütte ist weitläufig und offen. Die 
Bewirtschaftung der Flächen ist durch Grünlandnutzung und Beweidung geprägt. Die großen 
landwirtschaftlichen Betriebe benötigen die Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung.  
 
Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen steht in Nutzungskonkurrenz 
landwirtschaftlichen Produktionsflächen (Ackerbau, Viehbeweidung, Futteranbau) und sie 
verändern nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch das Landschaftserlebnis.  
 
Aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastung des Landschaftsbildes durch die dortigen 
Windkraftanlagen, der Bedeutung der Landschaft für Tourismus und Erholung sowie aufgrund 
des Flächenbedarfes der dortigen landwirtschaftlichen, tierhaltenden Betriebe, hat die 
Gemeinde Solar-Freiflächenflächenanlagen im nördlichen Gemeindegebiet ausgeschlossen.  
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan der Gemeinde mit Darstellung 
der Sonderbauflächen für Freiflächensolaranlagen. 

Für mögliche weitere Potentialflächen ist der Bereich südlich der Landesstraße bis zu den 
Windenregieanlagen und der dortigen Waldgrenze angedacht. Darüber ist jedoch noch nicht 
entschieden. 
 
 

6. Inhalte der Planung 

6.1 Vorhabenbeschreibung 

Das Plangebiet umfasst ca. 20 ha. Davon werden etwa 17 ha von den Solarmodulen 
überdeckt. Die Anlage wird aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen 
Solarmodulen sowie den erforderlichen Nebeneinrichtungen (Wechselrichter, Trafostationen, 
Monitoring-Container und Leitungen) bestehen. Die Flächen werden eingezäunt. Die 
Einzäunung hat so zu erfolgen, dass eine optimale Durchlässigkeit für Tiere gesichert sein 
wird. Hierzu ist ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen anstehendem Gelände und Zaun 
einzuhalten. Die Module werden auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen in einem optimierten, 
jedoch fest definierten Winkel zur Sonne angeordnet und ca. 80 cm hoch aufgeständert. Die 
Endhöhe der Module beträgt ca. 3,50 m (variiert etwas je nach Topographie). Die Gestelle 
werden in den unbefestigten vorhandenen Untergrund gerammt. Hierdurch wird der 
Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Minimum begrenzt. Die Freiflächen-PV-Anlage kann 
nach Ende der Nutzungsdauer rückstandslos wieder entfernt werden. Eine Sicherung des 
Rückbaus wird seitens der Gemeinde vertraglich geregelt. Auf der Fläche sollen bis 20 MWp 
erzeugt werden. Die Umsetzung soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen.  

Die Anlage ist für eine Betriebsdauer von 20 bis 30 Jahren ausgelegt. Innerhalb der 
Gemeinde werden derzeit investive Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger 
vorgestellt. Die Beteiligungsmöglichkeiten hat die Gemeinde zur Auflage gemacht. Die 
Freiflächenphotovoltaikanlage erstreckt in Ost-West-Richtung über eine Fläche von mehr als 
1000 m. Einzelne und benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 1.000 m nicht 
überschreiten, aus diesen Gründen wird ein Flurstück als Korridor anlagenfrei gehalten. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Solar-Freiflächenanlage sind die Planungsempfehlungen 
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(Punkt D) des Beratungserlasses vom 01. September 2021 wie folgt berücksichtigt: 

1. Kompakte Anordnung: Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind die mit Modulen 
bestückten Flächen kompakt auf drei zusammenhängende Bereiche angeordnet. 
Langgezogene bandartige Strukturen mit großräumigen Zäsur-Wirkungen werden 
dadurch vermieden. 

2. Maximalgröße von 20 ha wird nicht überschritten. Der mit Modulen bestückte 
Flächenanteil umfasst ca. 17 ha. Die Umsetzung der Planung erfolgt in zwei 
Abschnitten. 

3. Flächengestaltung: Bei der Anordnung der Solar-Module innerhalb des Solarparks 
sind ausreichend große Freiflächenanteile vorzuhalten. Der überbaubare 
Flächenanteil ist mit einer GRZ von 0,75 (Maß der baulichen Nutzung) festgesetzt. 
Für die Reihenabstände ist festgesetzt, dass ein lotrechter Abstand zwischen 
Oberkante des Solarelements der einen Reihe zu dem lotrechten Abstand der 
Unterkante des Solarelements mindestens 2,50 m betragen muss. Der Abstand zur 
anstehenden Geländeoberfläche hat mindestens 0,80 m zu betragen und die 
Grundflächen sind durch entsprechende Festsetzungen zur Ansaat und Pflege 
naturnah gestaltet. 

4. Landschaftsbild: Zur Neugestaltung bzw. Wiederherstellung des Landschaftsbildes 
sind flächige Solaranlagen mit einer geschlossenen Umpflanzung mit 
standortheimischen Gehölzen und Sträuchern zu versehen, sofern keine anderen 
Belange entgegenstehen. Östlich, westlich und nördlich ist die Fläche mit 
ausgeprägten Knicks und Reddern umstanden. Hier bedarf es keiner Ergänzung. 
Für die südliche Flanke sind Sichtschutzpflanzungen nördlich der Bahn in gesamter 
Länge und südlich der Bahn unter Aussparung freizuhaltender Sichtfelder (wegen 
Bahn und Landesstraße) festgesetzt. Die maximale Höhe der baulichen Anlagen und 
die Höhe der Einfriedung sind festgesetzt. 

5. Artenvielfalt: Zur Steigerung der Artenvielfalt werden innerhalb der Anlagen 
Lesesteinhaufen angelegt. Für die Anlage von Kleingewässern und 
Rohbodenstellen sind die Standortverhältnisse nicht geeignet. 

6. Vermeidung von Beeinträchtigungen im Sinne von § 13 BNatSchG: Die 
Grundflächen, auch innerhalb des eingezäunten Bereiches, sind zur extensiven 
Bewirtschaftung mit entsprechenden Pflege- und Bewirtschaftungsvorgaben 
ausgewiesen (Schafbeweidung, extensiv oder Mahd extensiv, Teil B). 
Festsetzungen zur Einfriedung mit Bodenabstand von mindestens 20 cm sichern das 
Queren und die Nutzung der Flächen für Kleintiere und Kleinsäugern. Ein 
Querungskorridor für Großsäuger (in Norden mehr als 100 m breit, im Süden 50 m 
breit) ist ausgewiesen und festgesetzt. 

7. Boden- und Grundwasserschutz: Es erfolgt kein flächiger Bodenauf- oder abtrag. 
Flächenplanierungen sind nicht zugelassen. Bodenfundamente werden mit 
Kiesbettung hergestellt. Die Solarmodule werden gerammt. Tiefgründige oder 
großflächige Fundamente sind dadurch vermieden. Zwingend erforderliche 
Befestigungen von Flächen sind wassergebunden und durchlässig zu gestalten. 
Düngung, chemische Unkrautbeseitigung der Flächen ist nicht zugelassen. Die 
Reinigung der Modulflächen ist nur mit Wasser ohne Zusatze erlaubt (Text Teil B). 

8. Regelungen zum schonenden und vollständigen Rückbau und die Beachtung des 
Dauergrünlanderhaltungsgesetzes erfolgen im Durchführungsvertrag.  

9. Brandschutz: Beachtung ist bereits im vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgt 
(Wegebreiten, Zugänglichkeiten, Abstimmung mit lokaler Feuerwehr). 
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Abbildung 7: geplante Ausrichtung der Modulflächen (Quelle: Vorhabenträger) 

 

 
 
Abbildung 8: Montage aus Richtung Bahnlinie in die Fläche und 2,50 m hohem Zaun entlang der Bahnlinie (Quelle: 
Vorhabeträger) 

 

6.2  Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen im Plangebiet, auf denen die Module der Freiflächensolaranlage und für den 
Betrieb erforderliche bauliche Anlagen errichtet werden sollen, werden nach § 11 (2) BauNVO 
als Sonstige Sondergebiete (SO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ 
ausgewiesen. Zulässig sind neben den baulichen Anlagen zur Stromerzeugung auch 
Nebenanlagen und notwendige Betriebseinrichtungen.  
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Die Solarmodule werden aufgeständert. Die Bodenoberfläche im Plangebiet wird daher zwar 
verändert, jedoch nicht versiegelt werden. Für die Flächen in dem Sonstigen Sondergebiet 
„Photovoltaikanlage“ ist folgerichtig auch eine landwirtschaftliche Nutzung zugelassen. 
Unter den Solarmodulen ist ein Freiraum von 80 cm Höhe ab Geländeoberfläche 
sicherzustellen.  
 
Die zu errichtenden Solarmodule werden in Reihe angeordnet, mit Abständen von mindestens 
2,50 m. Die Anordnung wird so erfolgen, dass sich die Module nicht gegenseitig verschatten.  
 
Aus Gründen des Schutzes des Landschaftsbildes wird festgesetzt, dass die maximale Höhe 
der baulichen Anlagen höchsten 4,00 m betragen darf. Für Anlagen der technischen 
Überwachung (z. B. Kameramasten) wird eine Höhe bis zu 6 m zugelassen. Bezugshöhe ist 
immer das anstehende Gelände.  
 
Neben den durch Pfosten und Nebenanlagen versiegelten Grundflächen wird auch die 
Gesamtfläche der durch Solarmodule überstellten Flächen für die Grundflächenzahl 
angerechnet. Die Festsetzung einer Grundflächenzahl ist daher erforderlich. Sie wird auf GRZ 
0,75 für alle ausgewiesenen Sondergebiete bestimmt. Die tatsächlich zu erwartenden 
Versiegelung ist mit 10 % bis maximal 12 % der ausgewiesenen Bauflächen in Ansatz zu 
bringen. 
 
Die baulich in Anspruch zu nehmende Fläche ist durch Baugrenzen bestimmt. Dabei wird 
darauf geachtet, dass der Abstand zu den das Plangebiet durchziehenden Knicks und der 
Bahnlinie in ausreichender und erforderlicher Form festgeschrieben wird. Als Abstand zum 
Knickfuß sind 6,00 m festgesetzt. Die das Gebiet gliedernden Knicks unterliegen nach § 30 
BNatSchG i. Verb. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG dem besonderen gesetzlichen Schutz. Sie 
sind gemäß § 9(6) BauGB nachrichtlich dargestellt. Mit Umsetzung des Vorhabens nach 
Bebauungsplan werden keine Teilabschnitte isoliert. Durch Festsetzungen zur Art und Weise 
der zulässigen Einzäunung (Freihaltung zum anstehenden Gelände) und eines beidseitig 
wirksamen Knickschutzstreifens bleibt der gewünschte Verbund zum Außenbereich erhalten. 
Gemäß Punkt 4 der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (Erlass vom 20.01.2017) 
wird innerhalb und angrenzend an einen Bebauungsplan empfohlen, für bauliche Anlagen 
einen Abstand von 1 x Höhe der baulichen Anlagen, mindestens jedoch 3,00 m einzuhalten. 
Im vorliegenden Fall dürfen die baulichen Anlagen maximal 4,00 m Höhe erreichen. Der 
festgesetzte und mit Maßnahmen zur Pflege belegte Abstandsstreifen zum Knickfuß beträgt 
6,00 m. Die Gemeinde folgt damit den Empfehlungen zur Durchführungsverordnung.  
 
Im Plangebiet liegen innerhalb der Flächen keine Leitungen. Nach den vorliegenden 
Trassenplänen führen Leitungen der SH-Netz AG in den Seitenflächen entlang der 
angrenzenden Verkehrsflächen. Entlang der Bahn ist ohnehin ein Abstand von 15 m zwischen 
Böschungsfuß Bahn und den Flächen für baulichen Anlagen (Modulflächen) erforderlich. Zur 
Landesstraße L 316 ist ein Abstand von 20 m zu beachten (Anbauverbotszone freie 
Strecke). 
 
Zum Schutz der vorhandenen, die jeweiligen Flurstücke umgrenzenden und nach § 30 
BNatSchG i. Verb. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG geschützten Knicks, werden diese zum 
Erhalt mit einzuhaltenden Schutzstreifen von mindestens 6 m zum Knickfuß festgesetzt. Die 
Untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass planungsrechtlich sowohl die in den 
Randbereichen als auch entlang der besonders geschützten Knicks auszuweisenden 
Grünlandflächen bei angemessener Größe (10 m Mindestbreite) als Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen 
werden können. Nach Gesprächen mit der UNB des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat sich 
die Gemeinde mit der UNB auf 6m Knickschutzfläche geeinigt. Die Gemeinde hat sich 
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entschieden, auch bei der Festsetzung der Kompensationsflächen kompakte Flächen und 
Maßnahmen festzulegen. Diese beziehen sich auf ein großes Flurstück, das zugleich als 
Querungskorridor eingerichtet ist und auf die festgesetzten Sichtschutzpflanzungen zur 
landschaftlichen Eingrünung. Abzusichern sind diese Flächen durch eine erforderliche 
Eintragung der Grunddienstbarkeit für die untere Naturschutzbehörde des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zugunsten des Naturschutzes und der Landschaftspflege an erstrangiger Stelle.  
 
Es ist vorgesehen, das Gebiet einzuzäunen. Der ausgewiesene Korridor ist dabei freizuhalten. 
Um die Verfügbarkeit der Flächen für Tiere zu erhalten und zu sichern wird festgesetzt, dass 
der Zaun einen Abstand von mindestens 20 cm zum anstehenden Gelände aufweisen muss. 
Die Einzäunung beinhaltet auch, dass die Zäune an (im B-Plan unter Ziffer 4) Stellen durch 
die vorhandenen Knicks geführt werden müssen. Hierfür sind keine Knickdurchbrüche im Sinn 
der Beseitigung eines Knickabschnittes erforderlich. Die Maßnahme ist als Eingriff in einen 
Knick zu werten und zum einen genehmigungspflichtig und zu anderen ausgleichspflichtig. Die 
Zäune werden unter Einhaltung der festgesetzten Sicherung der Durchlässigkeit für Tiere 
(Geländeabstand) durch den Knick geführt. Diese Maßnahme ist als Eingriff in einen Knick zu 
bewerten und entsprechend auszugleichen. Pro Zaunquerung, die mit einer Beeinträchtigung 
von 1 m Knicklänge bewertet wird, ist als Ausgleich (Verhältnis 1:2) die Neuanlage von 2 m 
Knick erforderlich. Für die Sicherung der Feuerwehrumfahrten und für die Sicherung der 
Beschickung und Wartung der Modulflächen sind Verbindungen erforderlich, die nur mit 
Knickdurchbrüchen hergestellt werden können. Insgesamt vier Durchbrüche von 4 m sind an 
den längs das Gebiet querenden Knicks notwendig. Die Durchbrüche sind 
genehmigungspflichtig und im Verhältnis 1:2 entsprechend auszugleichen. Der Ausgleich ist 
innerhalb des Plangeltungsbereiches durch Festsetzung einer Knickneuanlage von 40 m 
Länge im südwestlichen Bereich, nördlich der Bahn zu erbringen. Die Fläche ist im 
Bebauungsplan dafür vorgehalten und ausgewiesen. 
 
Die Beschickung der Flächen und die Erschließung erfolgt mittig über die dort vorhandene 
Gemeindestraße. Ein Ausbau der öffentlichen Straßen wird nicht erforderlich sein. Die 
Feuerwehr benötigt geschotterte Wege mit einer Traglast von 16 t. Die genaue Wegeführung 
ist durch das GFL Recht zugunsten der Eigentümer festgelegt. 
 
Der produzierte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Vorgesehen ist die 
Einspeisung zum Umspannwerk in Hanerau-Hademarschen. Die Zustimmung der SH-Netz 
AG liegt dem Vorhabenträger vor. Regelungen zur Trinkwasserversorgung, 
Abwasserentsorgung und Müllentsorgung sind nicht erforderlich. Zum Schutz des 
anstehenden Bodens wird festgesetzt, dass die Module nur mit Wasser gereinigt werden 
dürfen. Für die notwendige innere Infrastruktur (Verkabelungen) ist eine unterirdische 
Verlegung und Verbindung entlang der Unterseite der Module vorgesehen.  
 
Regelungen zum Brandschutz und zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Feuerwehr sind 
im Vorhaben- und Erschließungsplan festzulegen. Dieses betrifft u.a. Fahrgassen und 
Aufstellflächen nach DIN 14090. 
 

6.3 Belange des Denkmalschutzes 

In Steenfeld und Hanerau-Hademarschen ist eine Vielzahl von Bodendenkmalen vorhanden. 
Ein Großteil des Gemeindegebietes der Gemeinde Steenfeld gehört, wie aus der unten-
stehenden Abbildung zu ersehen ist, zum archäologischen Interessensgebiet. Aus diesem 
Grund wurde das Landesamt frühzeitig informiert und beteiligt. In der Planung zu beachten 
sind die ausgewiesenen Bodendenkmale südlich der L 316 und der Bahn. Auf die Beachtung 
der Vorschriften des § 15 DSchG wird hingewiesen. 
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Abbildung 9: Auszug aus der archäologischen Landesaufnahme (Quelle: Archäologisches Landesamt, 2021) mit 
Kennzeichnung des Betrachtungsbereiches (rot umrandet) für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3. 

 

Des Weiteren weist das Archäologische Landesamt ausdrücklich auf die Beachtung von § 15 
DSchG hin: deshalb: „Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittel-
bar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit 
es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.“ 
 

6.4 Belange von Natur und Landschaft 

Bei der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende ist die Solarenergie ein wichtiger 
Baustein. Die Nutzung erneuerbarer Energien steht außer Frage. Der Bau von Freiflächen-
Solaranlagen stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, dessen Erheblichkeit zu 
ermitteln ist und dessen Kompensation im Sinne der Naturschutzgesetzgebung gesichert 
werden muss.  
 
Aufgrund der Standortwahl und der vorzunehmenden Schutzmaßnahmen (Knickschutz) 
erfolgten Entscheidungen zur Minderung der Eingriffserheblichkeit. Flächige Schutzansprüche 
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nach Naturschutzrecht (flächige Biotope, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) 
liegen im Plangeltungsbereich und direkt angrenzend nicht vor. Die Biotopstrukturen der 
flächig in Anspruch zu nehmenden und für eine bauliche Inanspruchnahme vorgesehenen 
Bereiche sind von allgemeiner Bedeutung. Hinsichtlich der Belange und Ziele des Umwelt- 
und Naturschutzrechts sind für die konkret in Frage kommenden Standorte die Auswirkungen 
der Planung auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Klima (Mikroklima) und die sie 
betreffenden Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Dieses wird im Umweltbericht 
abgearbeitet. 
 
Die Fläche dient gegenwärtig überwiegend der Landwirtschaft als Ackerfläche und Grünland. 
An den Rändern und innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Knickstrukturen als 
gesetzlich geschützte Biotope. Wegen der spezifischen Auswirkungen großflächiger 
Solaranlagen auf die Naturgüter und das Landschaftsbild können die Regelungen des 
Gemeinsamen Runderlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum 
Baurecht vom 09.12.2013“ (Amtsbl. Schl.-H. 2013, S. 1170) bezüglich der dort angegebenen 
Kompensationsanforderungen nur begrenzt angewendet werden. Aufgrund der in der Regel 
geringeren Eingriffsschwere bei flächenhaften Solaranlagen können abweichende Kompen-
sationsansätze wie folgt angewendet werden:  
 
Nach Beratungserlass vom 01.09.2021 sind „für die Anlagenteile innerhalb des umzäunten 
Bereichs Kompensationsmaßnahmen zur Einbindung der Anlagen in die Landschaft und zum Ausgleich 
bzw. Ersatz betroffener Funktionen des Naturhaushalts im Verhältnis von 1: 0,25 herzustellen. 
Eingrünungsmaßnahmen und größere ungestörte Freiflächen zwischen den Teilflächen der Anlage 
(Querungskorridore) können angerechnet werden und führen zu einem reduzierten 
Kompensationserfordernis. Für Solar-Freiflächenanlagen in oder auf Gewässern ist i.d.R. der 
Kompensationsbedarf im Verhältnis 1:0,25 (ohne Reduktionsmöglichkeit) in Bezug auf die installierte 
Kollektorfläche zu ermitteln. … Bei vollständiger Umsetzung der oben (im Erlass unter Punkt D, vgl. 
Punkt 6.1 der Vorhabenbeschreibung, Anm. d. Verf.) definierten naturschutzfachlichen Anforderungen 
an die Ausgestaltung von Solar-Freiflächenanlagen kann eine Reduzierung der 
Kompensationsanforderungen bis auf den Faktor 1:0,1 erfolgen. (Punkt E Beratungserlass) “  

Da keine vollständige Umsetzung der Planungsempfehlungen des Beratungserlasses im 
Vorhaben geplant ist, ist hier auch keine Reduzierung des Kompensationserfordernisses von 
1:0,25 auf 1:0,1 gerechtfertigt. Das Kompensationserfordernis wird entsprechend auf 1:0,25 
festgelegt. 
 
Die zu installierende Kollektorfläche im Plangeltungsbereich umfasst aufgerundet ca. 16 ha 
(155.976 qm). Ohne Reduzierungsansatz über die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) und 
Anrechnung der Grundfläche der ausgewiesenen Abstandsstreifen ergibt dieses bei Ansatz 
eines Ausgleichs von 1:0,25 ein Ausgleichserfordernis von 38.994 qm oder gerundet 3,90 ha.  
 
Die Kompensation erfolgt innerhalb des Plangeltungsbereiches. Als Kompensation des 
flächenbezogenen Eingriffs werden 1,6 ha aus dem Flurstück 3 (innerhalb des 
Plangeltungsbereiches) gemäß § 9 (1) 20 BauGB als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Zur Kompensation des 
Eingriffs in das Landschaftsbild erfolgt die Umsetzung einer Sichtschutzpflanzung nördlich der 
Bahn auf einer Länge von 530 m und nördlich der Landesstraße L 316 über 230 m Länge. Die 
nach § 9(1) 25 a BauGB festgesetzte Pflanzung erfolgt in einer Breite von 5,00 m, 5-reihige 
ebenerdige Heckenstruktur, Pflanzabstand 0,80 m innerhalb der Reihe, Reihenabstand 1,00 
m, versetzt auf Lücke und pyramidal aufgebaut. Die Reihenanzahl von mindestens 5 soll dem 
blickdichten Sichtschutz dienen. Die Artenzusammensetzung ist in Text (Teil B) festgelegt. Die 
zur Pflege der Gesamtfläche festgesetzten Maßnahmen, auch unterhalb der Modulbereiche 
sind durch Festsetzung entsprechen wirksamer Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen zur 
Aushagerung der gesamten Fläche und damit zur Verbesserung der Biodiversität gesichert. 
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Ackerbaulich bisher stark genutzte Böden werden über 20 bis 30 Jahre keine 
Bodenbearbeitung, Düngung oder sonstigen Maßnahmen der wirtschaftlichen 
Bodenbearbeitung unterliegen. Durch die mit den festgesetzten Maßnahmen verbundene 
Umwandlung von Acker zu extensivem Grünland können sich Böden und Vegetationsstruktur 
biologisch regenerieren. Es wird festgesetzt, dass die Pflege der Flächen durch die extensive 
Beweidung mit Schafen (4 Tiere zzgl. Nachzucht/ha/Jahr) zu erfolgen hat und dieses zu 
gewährleisten ist. Alternativ ist eine Mahd (frühestens jeweils ab Mitte Juni) möglich, wobei 
das Mahdgut zwingend von der Fläche zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen ist. 
Nur so kann eine Aushagerung der Flächen zur Schaffung einer vielfältigen, blütenreichen und 
Pflanzenzusammensetzung gefördert und eine Artenarmut durch Nährstoffanreicherung 
vermieden werden.  
 
Planungsrechtlich sind die der Kompensation dienenden Flächen als Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen. 
Abzusichern sind diese Flächen durch eine erforderliche Eintragung der Grunddienstbarkeit 
für die untere Naturschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde zugunsten des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege an erstrangiger Stelle, die bis zum 
Satzungsbeschluss notariell auf den Weg zu bringen wäre.  
 
Zur Entwicklung der Fläche mit der Zielsetzung Aushagerung und Nährstoffverminderung 
werden nachfolgende Maßnahmen und Bewirtschaftungsbedingungen in Text (Teil B) 
festgesetzt:  
 
- ganzjähriges Verbot der Anwendung organischer und chemisch-synthetischer Düngemittel,  
- ganzjähriges Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,  
- Umbruchverbot,  
- Verbot von Entwässerungsmaßnahmen und  
- ganzjähriges Verbot des Walzens und des Schleppens. 
 

 

 
 
Abbildung 10: Biotoptypen Bestand (Aufnahmen März 2022) 
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Knickdurchbrüche: 
Die mit Modulen bestücken Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches benötigen für den 
Aufbau, die Bewirtschaftung und aus Gründen des Brandschutzes (Feuerwehrzugang) 
Verbindungen. Die Verbindung und Erreichbarkeit der Modulflächen erfolgt nördlich der Bahn 
innerhalb des dortigen Abstandsstreifens, der nördlich der dortigen Sichtschutzpflanzung in 
einer Breite von 8 m erhalten bleibt. Hierzu sind insgesamt vier Knickdurchbrüche zu je 4m 
Länge erforderlich. Für die Herstellung der Einzäunung sind entlang der nördlichen Grenze 
der Modulflächen die Zäune an insgesamt vier Stellen durch die dortigen Knicks zu führen. 
Hierfür wird jeweils 1 m Knicklänge beeinträchtigt, ggfs. müssen in der Strauchschicht Gehölze 
entfernt werden. Knickdurchbrüche sind gesondert und rechtzeitig bei der Unteren 
Naturschutzbehörde anzuzeigen, bevor eine Baumaßnahme beginnt, um vor allem Brutzeiten 
zu berücksichtigen. Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 sind 
Flächen zur Knickneuanlage zur Kompensation ausgewiesen. Die Knickneuanlage schließt 
„T-förmig“ am bestehenden westlichen Randknick der nördlich der Bahn liegenden Flächen an 
und erstreckt sich über 40 m Länge. Die Knickneuanlage entspricht einer Kompensation im 
Verhältnis 1: 2 für die oben benannten Eingriffe (4x 4m Knickdurchbruch zuzüglich 4 x 1 m für 
die Einfriedung, in der Summe 20 m, Faktor 2 ergibt 40 m Knickneuanlage). 
 

6.4.1 Hinweise aus dem Bodengutachten 

Anhand von vierzehn Kleinbohrungen und drei Rammsondierungen, durchgeführt durch das 
Büro Neumann Baugrunduntersuchung, wurde die Gründung für den Neubau von PV-
Freiflächenanlagen beurteilt. Die durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass im 
Untergrund der Baufläche teilweise bindige Weichschichten anstehen, Eine Gründung mit auf 
Mantelreibung bemessenen Rammprofilen ist voraussichtlich möglich. Weitere Einzelheiten 
zur Gründung sind dem Abschnitt 3, des Gutachtens zu entnehmen. 
 
Nach Vorlage detaillierter Planungsunterlagen sowie der auftretenden Lasten und der 
Pfostenmaße ist die Gründungsempfehlung durch das unterzeichnende Büro zu validieren. 
 
Die ggf. anfallenden Aushubarbeiten sind zu protokollieren und die Protokolle sind der 
Unterzeichnerin vorzulegen. Bei Unregelmäßigkeiten im Verlauf der Gründungsarbeiten, 
insbesondere fehlendem Erdwiderstand bis zur geplanten Absetztiefe, ist das Büro Neumann 
Baugrunduntersuchung umgehend zu informieren, um bei Bedarf zusätzliche 
Gründungsmaßnahmen festlegen zu können.  

6.5 Hinweise aus den Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung 

Die untere Bodenschutzbehörde weist darauf hin, dass aktuell keine Hinweise auf 
Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige schädliche Bodenveränderungen vorliegen. 
Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige Bodenbereiche angetroffen werden 
(z. B. Plastikteile, Bauschutt, auffälliger Geruch oder andere Auffälligkeiten), ist die untere 
Bodenschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde umgehend zu informieren.  
 
Grundsätzlich gilt: Der Einsatz von Baumaschinen ist auf das notwendige Maß zu reduzieren, 
um irreversiblen Bodenverdichtungen vorzubeugen. Im Zuge der Arbeiten befahrene Flächen 
sind am Ende der Baumaßnahme in unversiegelten Bereichen tiefgründig aufzulockern, um 
die Versickerung von Niederschlagswasser zu gewährleisten.  
 
Zuwegungen sind wasserdurchlässig auszubilden, sofern der Abstand zum Grundwasser 
eingehalten wird und der Untergrund eine schadlose Versickerung zulässt.  
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Im Zuge der geplanten Maßnahmen sind die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung 
sowie des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG u. a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG u. a. § 2 und § 6) einzuhalten. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass die Sicherung der naturschutzfachlich 
erforderlichen Maßnahmen erfolgt über eine grundbuchamtliche Eintragung der 
Grunddienstbarkeit zugunsten des Naturschutzes, wahrgenommen durch die untere 
Naturschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde. 
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Teil II Umweltbericht 
 
 

7. Vorbemerkung 

Der Umweltbericht wird auf der Basis einer Umweltprüfung gemäß der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 
und § 2a sowie § 4c BauGB erstellt. Er dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und 
Bewertung des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage 
geeigneter Daten und Untersuchungen. 
 
Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB und 
§ 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht nach der Anlage zum BauGB 
beschrieben und bewertet werden. Dabei ist gemäß § 2 (4) Satz 4 BauGB das Ergebnis der 
Umweltprüfung in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Im Zuge des durchgeführten Scoping sind keine ergänzenden Anforderungen zum 
Umweltbericht vorgetragen worden. Im Zuge der Auslegung des Planentwurfes sind Hinweise 
und Anregungen betreffs der Beachtung des Schutzgutes Mensch (Sichtschutzpflanzungen) 
und der Verbesserung der Biodiversität innerhalb des Plangeltungsbereiches eingegangen. 
Soweit umwelt- und planungsrelevant, wurden diese Anregungen berücksichtigt. 
 
Der Umweltbericht ist in der Gliederung und den Inhalten gemäß Anlage 1 zu § 2(4) sowie § 
2a und § 4c BauGB aufzubereiten. 

 
 

8. Kurzbeschreibung der Inhalte und Ziele des Bauleitplanes  

    (Anlage 1 (zu § 2(4) und den §§ 2a und 4c) BauGB) 

 
Für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen Flächen entwickelt werden, die 
im Sinne der Vorgaben der Landesplanung und Raumordnung als geeignet eingeschätzt 
werden können. Die Gemeinde bezieht sich in ihrer Entscheidung, einen Beitrag zur 
Energiewende zu leisten, u.a. auf die Potentialstudie zur Eignung von Flächen für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen im Amt Mitteholstein zusammen mit der Gemeinde Wasbek und 
betrachtet diese als geeignete Grundlage für die Standortsuche und Standortbegründung. Die 
heranzuziehende Potentialstudie erfasst einen Untersuchungskorridor von jeweils 100 m 
beidseitig der Bahnlinie. Der Untersuchungsrahmen der Potentialstudie entspricht nicht mehr 
den aktuellen Rahmenbedingungen, die aktuell 200-m-Korridore zugrunde legen, stellt jedoch 
eine gute Entscheidungshilfe dar.  
 
Auf den derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen beidseitig der Bahnlinie Neumünster - 
Heide plant die 4native energy GmbH & Co. KG in Kooperation mit Görrissen Projekt GmbH 
die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Solaranlagen im Außenbereich sind 
nach § 35 (1) BauGB keine privilegierten Vorhaben. Die Gemeinde Steenfeld befindet sich 
aktuell im Verfahren zur Aufstellung ihres Flächennutzungsplanes. Die Fläche wird im 
Flächennutzungsplan entsprechend berücksichtigt werden. Die Gemeinde beabsichtigt dort 
eine Sonderbaufläche (S) für Photovoltaikanlagen auszuweisen. 

Das Plangebiet umfasst ca. 20 ha. Davon werden etwa 17 ha von den Solarmodulen 
überdeckt. Die Anlage wird aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen 
Solarmodulen sowie den erforderlichen Nebeneinrichtungen (Wechselrichter, Trafostationen, 
Monitoring-Container und Leitungen) bestehen. Die Flächen werden eingezäunt. Die 
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Einzäunung hat so zu erfolgen, dass eine optimale Durchlässigkeit für Tiere gesichert sein 
wird. Hierzu ist ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen anstehendem Gelände und Zaun 
einzuhalten. Die Module werden auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen in einem optimierten, 
jedoch fest definierten Winkel zur Sonne angeordnet und ca. 80 cm hoch aufgeständert. Die 
Endhöhe der Module beträgt ca. 3,50 m (variiert etwas je nach Topographie). Die Gestelle 
werden in den unbefestigten vorhandenen Untergrund gerammt. Hierdurch wird der 
Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Minimum begrenzt. Die Freiflächen-PV-Anlage kann 
nach Ende der Nutzungsdauer rückstandslos wieder entfernt werden. Eine Sicherung des 
Rückbaus wird seitens der Gemeinde vertraglich geregelt. Auf der Fläche sollen bis 20 MWp 
erzeugt werden. Die Umsetzung soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen. 

Die Anlage ist für eine Betriebsdauer von 20 bis 30 Jahren ausgelegt. Innerhalb der 
Gemeinde werden derzeit investive Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger 
erörtert. Die Anlage erstreckt in Ost-West-Richtung über eine Fläche von mehr als 1000 m. 
Einzelne und benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 1.000 m nicht 
überschreiten, aus diesen Gründen wird ein Flurstück als Korridor anlagenfrei gehalten. Die 
Anlage ist entlang der südlichen Flanken abschnittsweise landschaftsoffen. Entlang der 
südlichen Flanken erfolgt deshalb eine landschaftliche Eingrünung durch Festsetzung einer 
Sichtschutzpflanzung. 

 

 
 
Abbildung 1: geplante Ausrichtung der Modulflächen (Quelle: Vorhabenträger) 

 
Die Flächen im Plangebiet, auf denen die Module der Freiflächensolaranlage und die für den 
Betrieb erforderliche bauliche Anlagen errichtet werden sollen, werden nach § 11 (2) BauNVO 
als Sonstige Sondergebiete (SO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ 
ausgewiesen. Zulässig sind neben den baulichen Anlagen zur Stromerzeugung auch 
Nebenanlagen und notwendige Betriebseinrichtungen. Unter den Solarmodulen ist ein 
Freiraum von 80 cm Höhe ab Geländeoberfläche sicherzustellen. Zwischen den Modulreihen 
sind Abstände von mindestens 2,50 m einzuhalten. Die maximale Höhe der baulichen 
Anlagen darf höchsten 4,00 m betragen. Für Anlagen der technischen Überwachung (z. B. 
Kameramasten) wird eine Höhe bis zu 6 m zugelassen. Bezugshöhe ist immer das 
anstehende Gelände. Für die mit Modulen überstellten Gebiete wird eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,75 ausgewiesen. Die das Gebiet gliedernden Knicke unterliegen nach § 30 
BNatSchG i. Verb. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG dem besonderen gesetzlichen Schutz. 
Sie sind gemäß § 9(6) BauGB nachrichtlich dargestellt. Der Knickschutzstreifen wird 
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beidseitig ab Knickfuß mit 6,00 m festgesetzt. Für die notwendige innere Infrastruktur 
(Verkabelungen) ist eine unterirdische Verlegung und Verbindung entlang der Unterseite der 
Module vorgesehen. Der produzierte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. 
Vorgesehen ist die Einspeisung zum Umspannwerk in Hanerau-Hademarschen. Die 
Zustimmung der SH-Netz AG liegt dem Vorhabenträger vor. 
 
 

9. Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 

festgelegten Ziele des Umweltschutzes / Art und Umfang der Berücksichtigung 

im Bauleitplanverfahren  

 
Folgende einschlägige umwelt- und naturschutzgesetzliche Regelungen sind zu beachten: 
 
Aussagen der Landschaftsplanung (Landschaftsrahmenplanung) 

Die Gemeinde Steenfeld verfügt über keinen Landschaftsplan. Die Aussagen des 
Landschaftsrahmenplanes sind ausgewertet und beachtet. Landschaftsplanerisch 
beachtlich ist das Landschaftsbild in seiner Funktion für die Erholungsnutzung. Das 
Landschaftsbild wird von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung geprägt. Die Schläge 
werden teilweise durch Gehölze (Knicks) strukturiert. Das Landschaftsbild erfährt lokal durch 
die großflächigen technischen Einrichtungen eine Veränderung. Durch die 
Standortentscheidung für die Planung erfolgt keine Inanspruchnahme von Gebieten mit 
besonderer Bedeutung für das Landschafts- und Ortsbild. Des Weiteren gehen durch die 
Höhenfestsetzungen der Anlage keine optisch störenden Fernwirkungen aus. Sie bleibt 
optisch untergeordnet sichtbar. 
 
Biotopverbund und Schutzgebiete gemäß § 20 ff. BNatSchG i.V.m. § 12 ff. LNatSchG 
Die zur Verfügung stehende Fachplanung zum Biotopverbund in Schleswig-Holstein wurde 
ausgewertet und bei der Standortwahl beachtet. Die Beachtung ist insbesondere aufgrund der 
großflächigen, zerschneidenden Wirkung flächiger Solaranlagen von Bedeutung. 
Zerschneidungseffekte über die Wirkung der Bahnlinie hinaus sind bezüglich des 
Biotopverbundsystems nicht gegeben. 
 
Artenschutzrecht gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG: Artenschutzrechtliche Anforderungen gemäß 
§ 44 ff. BNatSchG 
Artenschutzrechtlich sind Vögel aufgrund der vorhandenen Knickstrukturen von Bedeutung. 
Die Knicke bleiben unverändert erhalten. Ein Vorkommen von lärm- und 
störungsempfindlichen Bodenbrütern wie Wachtelkönig, Wachtel, Kiebitz, Rebhuhn oder 
Wiesenpieper ist aufgrund der direkten Nachbarschaft zur Bahntrasse und aufgrund der 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Plangebiet nicht zu erwarten. Die potenziell 
vorkommenden Arten werden hinsichtlich ihrer Betroffenheit durch die Planung gildebezogen 
betrachtet und einer Prüfung auf Verbotstatbestände nach Artenschutzrecht unterzogen. 
 
Die Nutzung des Plangebietes durch wandernde Arten (z.B. Amphibien) ist aufgrund der 
Biotopausstattung im Gebiet und der Umgebung nicht zu erwarten. Durch die festgesetzten 
Abstände sowohl der Module als auch der Einfriedung sind Durchwanderungen barrierefrei 
gesichert. 
 
Baumhöhlen, Gebäudespalten oder große Dachstühle werden von den heimischen 
Fledermäusen als Sommerquartiere genutzt. Als Winterquartiere werden Fels- und 
Gebäudespalten, feuchte, frostsichere Keller, Stollen, natürliche Höhlen und auch 
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Baumhöhlen genutzt. Im Plangebiet finden sich keine Gebäude oder Höhlenbäume. Es ist 
nicht erlaubt und auch nicht erforderlich, Gehölze für das Vorhaben zu fällen. 
 
Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG 
Gesetzlich geschützte Biotope sind bis auf die zu beachtenden Knicke im Plangebiet und der 
unmittelbaren Umgebung nicht vorhanden.  
 
Netz Natura 2000 gemäß § 31 ff. BNatSchG i.V.m. § 22 ff. LNatSchG, Wald und Waldabstände 
gemäß Landeswaldgesetz (LWaldG), Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG 
i.V.m. § 15 LNatSchG, Naturparke gemäß § 27 BNatSchG i.V.m. § 16 LNatSchG, 
Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG i.V.m. § 14 LNatSchG, landesweit bedeutsame 
Rast- und Nahrungsgebiete für Zug- und Rastvögel oder Brutgebiete.  
Keine Betroffenheit. 
 
Bundes-Bodenschutzgesetz (Bodenfunktionen gemäß §§ 2, 7 BBodSchG) 
Die Bodenverhältnisse sind nach Auszug aus den Daten zum Landwirtschafts- und 
Umweltatlas SH in Gletscherrandlage der Saale-Eiszeit großflächig durch Pseudogley und 
Braunerdeausbildungen geprägt. Nassstellen sind nicht vorhanden. Sensitive Böden wie 
Gleye, Moor- und Anmoorböden sind nicht betroffen. Die Vorschriften sind durch die 
Standortwahl beachtet. Der Versiegelungsgrad im Plangebiet ist auf ein Minimum begrenzt.  
 
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz (z. B. Verschlechterungsverbot gemäß §§ 
27, 47 WHG,  
Durch das Gebiet führt ein Entwässerungsgraben mit einer Aufweitung die nördlich der 
Bahnlinie liegt und direkt mit dem Graben verbunden ist. Der Graben ist nachrichtlich in den 
Bauleitplan übernommen und durch einen beidseitigen Freihaltestreifen von je 6,00 m zur 
Böschungsoberkante gesichert. Der Graben und die Aufweitung bleiben unverändert erhalten. 
Die Grabenreinigung und -wartung ist gesichert. 
 
Das Plangebiet befindet sich weder in einem Trinkwassergewinnungsgebiet (WGG) noch in 
einem Wasserschutzgebiet.  
 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) § 15) 
Der Geltungsbereich liegt in unmittelbarer Nähe eines großräumigen archäologischen 
Interessensgebietes. Das Archäologische Landesamt wurde frühzeitig beteiligt. Auf die 
Beachtung der Vorschriften des § 15 DSchG wird hingewiesen. 
 
 

10. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 

Durchführung und Nichtdurchführung des Vorhabens 

(Nr. 2a und b der Anlage 1 (zu § 2(4) und den §§ 2a und 4c) BauGB) 

 
10.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und Prognose 
 

Die Beschreibung und die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt nach einzelnen 
Schutzgütern. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Es 
werden dabei drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Der 
Beurteilung der Umweltauswirkungen bei Durchführung des Vorhabens werden 
Bestandsbeschreibung sowie eine Einschätzung über die Entwicklung des Umweltzustandes 
bei Nichtdurchführung des Vorhabens vorangestellt. 
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10.1.1  Schutzgut Mensch 

Das Vorhabengebiet liegt südlich der Ortslage Liesbüttel, westlich der Straße „An de 
Marsch“, nördlich und südlich der Bahnlinie Büsum-Heide-Neumünster und nördlich der 
Landstraße 316. Es umfasst insgesamt ca. 20 ha Fläche (davon sind für die Bestückung mit 
Solarmodulen ca. 17 ha vorgesehen) in der Gemarkung Steenfeld und erstreckt sich der 
Bahnlinie Heide-Neumünster und dem Verlauf der Landesstraße L 316. Das Gebiet 
unterliegt der landwirtschaftlichen Nutzung. Es dient als Ackerfläche und Grünland. Die 
Einzelflächen sind an den Rändern und innerhalb des Geltungsbereiches mit Knicks und 
Feldgehölzen begrenzt. Knicks und Feldgehölze sind gesetzlich geschützte Biotope. Die 
eigentlichen bewirtschafteten Flächen sind gehölzfrei und ohne Senken. Das Gelände 
verläuft gleichmäßig um die Höhenlinien 40 m üNN bis 45 m üNN. Die an das Gebiet 
angrenzenden oder dort hinführenden Wege sind dicht durch Redder bestanden. Zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen gehört das Wohnen und Arbeiten unter gesunden 
Umweltbedingungen sowie die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Die 
langfristige Sicherung der Energiegewinnung zur Nutzung durch den Menschen und über 
erneuerbare Ressourcen dient der Umsetzung gesunder Umweltbedingungen. Für die 
Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten in der Landschaft sind Änderungen und 
Beeinträchtigungen festzustellen. Diese bestimmen sich durch die Änderung des 
Landschaftsbildes nicht durch eine Behinderung landschaftsbezogener Freizeitaktivitäten 
des Menschen. 

Menschen leben auch an der Landstraße 316 belegen und im Außenbereich liegende und 
zu Wohnzwecken genutzte Einzelanlagen. Zum Schutz dieser bewohnten Grundstücke 
erfolgte eine Sichtschutzpflanzung entlang der südlichen Grenzen des 
Plangeltungsbereiches.  
 

 
 
Bei Nichtdurchführung des Vorhabens wäre für die Bereitstellung von Photovoltaikflächen 
zur Energiegewinnung eine andere Außenbereichsfläche in Anspruch zu nehmen, die weiter 
abgesetzt von der Bahnlinie und den Verkehrswegen und ggfs. näher an den Ortsteilen der 
Gemeinde und damit auch näher an siedlungsnahen Erholungsgebieten liegen würden.  
 
Bei Durchführung des Vorhabens entsteht anders als z.B. für Wohngebiete oder 
Gewerbegebiete kein Ziel- und Quellverkehr. Baustellenverkehre entstehen nur während der 
Aufbauzeit für die Photovoltaikfläche. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben die 
Möglichkeit, sich an den Investitionen und somit auch an zu erwirtschaftendem Gewinn zu 
beteiligen. Risiken für die menschliche Gesundheit gehen von dem Vorhaben nicht aus. 
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Bewertung: 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch sind überwiegend positiv zu 

bewerten. Mit Umsetzung des Vorhabens wird ein Beitrag zur Sicherung der 

Energieversorgung der Gesellschaft geleistet. Beeinträchtigungen durch vorhabenbedingte 

oder auf das Plangebiet einwirkende erhebliche Emissionsbelastungen sind nicht zu 

befürchten.  

 

10.1.2 Schutzgut Tiere 

Das Bundesnaturschutzgesetz bezeichnet einige seltene und vom Aussterben bedrohte Arten 
als besonders und streng geschützt (§ 7 BNatSchG). Für diese Arten gelten nach §°44 
BNatSchG bestimmte Zugriffsverbote. Unter anderem ist es verboten, sie der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen, zu töten oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Bei den streng geschützten Tierarten sowie den 
europäischen Vogelarten gilt zusätzlich das Verbot, sie während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeit erheblich zu stören. Vor diesem 
Hintergrund wurde der Geltungsbereich hinsichtlich möglicher Vorkommen von geschützten 
Arten betrachtet. 
 
Der Geltungsbereich lässt sich in zwei unterschiedliche Lebensräume einteilen:  

1. offenes Acker- und Grünland 
2. Gehölzbestände, die ausschließlich lineare Randstrukturen bilden. 

 
Die Acker- und Grünlandflächen bieten in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und den 
angebauten Feldfrüchten nur bedingt Potenzial für geschützte Vogelarten aus der Gruppe der 
Offenlandarten. Die Störungsintensität der Ackerbewirtschaftung und der nahen Bahnlinie sind 
im Sinne einer Vorbelastung als Beeinträchtigungen des Lebensraumpotenzials als 
Fortpflanzungen- und Ruhestätte für Bodenbrüter zu bewerten. Bodenbrüter (z.B. Feldlerche) 
waren im Zuge der Begehung im März 2022 und Kontrollsichtung im Mai 2022 in den 
Ackerflächen nicht anzutreffen. Für den der Grünlandnutzung unterliegenden östlichen Teil 
des Plangebietes konnten ebenfalls keine Bodenbrüter / Wiesenbrüter festgestellt werden. Zur 
Vermeidung von möglichen Beeinträchtigungen sind Eingriffe in Vegetationsstrukturen nur 
außerhalb des Brutzeitraumes zwischen dem 1.3. - 30.9. eines jeden Jahres durchzuführen. 
Sollten umsetzungsbedingt Eingriffe in die Vegetationsstruktur im genannten 
Ausschlusszeitraum erfolgen müssen, so ist ein fachkundiger Nachweis zu erbringen, dass 
keine Brutstätten besetzt sind (ökologische Baubetreuung). 
 
Die vorhandenen Knickstrukturen und Gehölzbestände entlang der Straße „An de Marsch“, 
der Gemeindestraßen und der Flurstücksgrenzen innerhalb des Plangebietes bieten Potenzial 
für das Vorkommen geschützter Vogelarten aus der Gruppe der Gebüschbrüter. 
Veränderungen oder Eingriffe in den Gehölzbestand sind nicht vorgesehen. Auch 
diesbezüglich gilt: Zur Vermeidung von möglichen Beeinträchtigungen sind Eingriffe in 
Vegetationsstrukturen nur außerhalb des Brutzeitraumes zwischen dem 1.3. - 30.9. eines 
jeden Jahres durchzuführen. 
 
Die Knicks weisen teilweise markante Überhälter auf, die auf Höhlen und Spalten schließen 
lassen, welche als Wochenstuben für Fledermäuse dienen können. Das Plangebiet wird 
überflogen und dient als Jagdrevier. Zur Orientierung dienende Landschaftsstrukturen (z.B. 
Gehölze und Einzelbäume) bleiben erhalten.  
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Im östlichen Teil des Plangebietes könnte der dortige Graben zum potentiellen Vorkommen 
von Amphibien beitragen. Der Graben verbleibt von den Planungen unverändert erhalten. Die 
angrenzenden beweideten Grünlandflächen werden mit Sicherheit durchwandert. 
Amphibienwanderungen finden je nach Witterung früh im März und dann wieder ab 
Juni/Juli/August statt. Zur Vermeidung von möglichen Beeinträchtigungen sind Eingriffe in 
Vegetationsstrukturen nur außerhalb des Wanderzeitraumes zwischen dem 1.3. - 30.9. eines 
jeden Jahres durchzuführen. Sollten umsetzungsbedingt Eingriffe in die Vegetationsstruktur 
im genannten Ausschlusszeitraum erfolgen müssen, so ist ein fachkundiger Nachweis zu 
erbringen, dass keine Brutstätten besetzt sind (ökologische Baubetreuung). 
 
Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe im Geltungsbereich der Lebensraum der 
potenziell vorkommenden Arten uneingeschränkt erhalten. Die Intensität der 
landwirtschaftlichen Nutzung sowie der umliegenden Nutzungen wären weiterhin limitierende 
Faktoren für die Ansiedlung geschützter Arten. 
 

Bei Durchführung des Vorhabens kann bezüglich der potenziell vorkommenden Vogelarten 
aus der Gruppe der Offenlandarten (z.B. Feldlerche) ein Eintreten des Verbotstatbestandes 
nach § 44 (1)1 BNatSchG ausgeschlossen werden, wenn die Baufeldräumung außerhalb 
des o.g. Zeitraumes erfolgt, oder Vergrämungsmaßnahmen verhindern, dass die Vogelarten 
vor Baubeginn im Plangebiet mit dem Brutgeschäft beginnen. Eine Störung von Individuen 
(§ 44(1)2 BNatSchG) kommt nicht in Betracht, da die im Umfeld vorkommenden Arten an 
diese Störungsintensität angepasst sind. Der mögliche Verlust von potenziellen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44(1)3 BNatSchG) ist vermeidbar. Die 
Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit von Bodenbrütern ist aufgrund der intensiven 
Ackernutzung sowie des Fehlens extensiver Saumstrukturen sehr gering. Die Saumstreifen 
entlang des Entwässerungsgrabens werden nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt und 
durch die Ausweisung von Schutz- und Abstandsstreifen erhalten. Die in den 
Randbereichen und zwischen sowie unter den Modulflächen entstehenden Freiflächen 
können insbesondere für Tiere, die auf Ruderalstrukturen angewiesen sind, eine 
Habitatfunktion übernehmen. 

Bewertung: 

Das Planungsgebiet hat eine allgemeine Bedeutung für das Schutzgut Tiere. Bei 
Berücksichtigung der gesetzlichen Schutzfristen und Vorgaben zur Knickpflege für Eingriffe 
in den Gehölzbestand tritt kein Verstoß gegen § 44(1) BNatSchG ein. Spezielle 
artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen werden nicht erforderlich. Zur Vermeidung 
der Verbotstatbestände nach $ 44 BNatSchG gilt nachstehende tabellarische Auflistung. 
Unter diesen Voraussetzungen kann die Erheblichkeit des Eingriffs für das Schutzgut Tiere 
als gering eingestuft werden. 

 

Bei Einhaltung der nachstehend aufgelisteten Regelungen sind Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG nicht gegeben. 

  



Gemeinde Steenfeld - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Steenfeld“ für das Gebiet 
südlich der Ortslage, jeweils nördlich / südlich der Bahnlinie Büsum-Heide-Neumünster- Begründung – 
Verfahrensstand: Entwurf  20.04.2023 
  
 
 

BCS GmbH, Paradeplatz 3, 24768 Rendsburg  32 

 

 

10.1.3 Schutzgut Pflanzen 

Bei den zu überplanenden Flächen handelt es sich ausschließlich um landwirtschaftliche 

Nutzflächen, die zum Erfassungszeitpunkt als Acker (AA) und Grünland (Einsaatgrünland 

(GAe) und beweidetes, artenarmes Wirtschaftsgrünland (GAy)) bestellt wurden. Die 

einzelnen Flurstücke sind durch Knicks eingefasst. Es handelt sich dabei um unterschiedlich 

dicht ausgeprägte, zwei- bis dreireihige Gehölzbestände auf überwiegend stabilen Wällen 

(HWy). Die Gehölzzusammensetzung entspricht den regionaltypischen Knickarten, wobei 

Hasel (Corylus avellana), Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur) und 

Weißdorn (Crataegus monogyna) dominieren. Darüber hinaus prägen die Knicks markante 

Überhälter, welche überwiegend aus Eichen (Quercus robur) bestehen. Durch die 

beweideten Grünlandflächen führt ein Entwässerungsgraben, der als sonstiger Graben 

(FGy) gekennzeichnet ist. Der Graben ist ohne Gehölzbestand und mit V-Profil ausgebaut. 

Am Durchpunkt nördlich der Bahnlinie ist der Graben als Viehtränke flach aufgeweitet. Diese 

Aufweitung wird nicht als Stillgewässer beurteilt. Stillgewässer sind innerhalb des 

Plangebietes nicht vorhanden.  

Bestandsbedrohte und gefährdete Arten gemäß Anhang der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie 

von 1992 sind aufgrund der vorhandenen Nutzung des Plangebietes als Acker- und 

Intensivgrünland nicht zu erwarten. Bei den das Gebiet rahmenden und gliedernden Knicks 

handelt es sich um nach Bundes- und Landesnaturschutzgesetz geschützte 

Biotopstrukturen. 

 
 

Art, Artengruppe 

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

(Verletzung, Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

(Zerstörung von 

Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten) 

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

(erhebliche Störung) 

 
 
 

Europäische Vogelarten 

Offenland und 
Gebüschbrüter 

Vermeidung durch 

bauzeitliche Regelung 

Keine Eingriffe in 

Vegetationsstrukturen außerhalb 

des Brut-Aufzuchtzeitraumes 

zwischen dem 1.3. - 30.9. eines 

jeden Jahres. Sind Bautätigkeiten 

begonnen, dürfen sie mit 

Unterbrechung bis maximal 7 

Tagen fortgeführt werden. Sind 

Bautätigkeiten während der 

Ausschlusszeiten erforderlich, ist 

ein fachkundiger Nachweis zu 

erbringen, dass keine Brutstätten 

besetzt sind. 

 
 
 

tritt nicht ein 

 
 
 

tritt nicht ein 

Tier- und 

Pflanzenarten des 

Anhang IV der FFH- 

Richtlinie einschl. 

Fledermäuse 

 

 
tritt nicht ein 

 

 
tritt nicht ein 

 

 
tritt nicht ein 
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Bei Nichtdurchführung des Vorhabens verändert sich der Umweltzustand des 

Geltungsbereiches für die Flora nicht, da die bestehende intensive Flächennutzung 

fortgeführt würde. 

Bei Durchführung des Vorhabens werden die Flächen, die zwischen, am Rand und unter 

den Anlagen liegen, durch Ausmagerung zu Extensivgrünland entwickelt. Für die Flächen 

im Plangebiet werden sich dadurch, gemessen am Ist-Zustand, die Strukturvielfalt und damit 

auch die Biodiversität erhöhen.  

Die im Plangebiet sowie daran angrenzend befindlichen Biotoptypen mit besonderer 
Bedeutung für den Naturhaushalt werden von der Planung nicht beansprucht, da sie außerhalb 
der überbaubaren Flächen liegen. Dies gilt insbesondere auch für die gesetzlich geschützten 
Biotope wie z. B. Knicks, zu denen die Bebauung (Module) einen Abstand von mindestens 6 
m einhält. Für Kabelführungen und sonstige erforderliche Verbindungen zwischen den 
einzelnen Modulflächen werden die bereits vorhandenen Feldzufahrten durch die Knicks 
genutzt. Es ist vorgesehen, das Gebiet einzuzäunen. Der im Bebauungsplan ausgewiesene 
Korridor ist dabei freizuhalten. Um die Verfügbarkeit der Flächen für Tiere zu erhalten und zu 
sichern wird festgesetzt, dass der Zaun einen Abstand von mindestens 20 cm zum 
anstehenden Gelände aufweisen muss. Die Einzäunung beinhaltet auch, dass die Zäune an 
insgesamt vier Stellen durch die vorhandenen Knicks geführt werden müssen. Hierfür sind 
keine Knickdurchbrüche im Sinn der Beseitigung eines Knickabschnittes erforderlich. Die 
Zäune werden unter Einhaltung der festgesetzten Sicherung der Durchlässigkeit für Tiere 
(Geländeabstand) durch den Knick geführt. Diese Maßnahme ist als Eingriff in einen Knick zu 
bewerten und entsprechend auszugleichen. Pro Zaunquerung, die mit einer Beeinträchtigung 
von 1 m Knicklänge bewertet wird, ist als Ausgleich die Neuanlage von 2 m Knick erforderlich. 
Die mit Modulen bestücken Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches benötigen für den 
Aufbau, die Bewirtschaftung und aus Gründen des Brandschutzes (Feuerwehrzugang) 
Verbindungen. Die Verbindung und Erreichbarkeit der Modulflächen erfolgt nördlich der Bahn 
innerhalb des dortigen Abstandsstreifens, der nördlich der dortigen Sichtschutzpflanzung in 
einer Breite von 8 m erhalten bleibt. Hierzu sind insgesamt vier Knickdurchbrüche zu je 4m 
Länge erforderlich. Knickdurchbrüche sind gesondert bei der Unteren Naturschutzbehörde vor 
Beginn von Baumaßnahmen rechtzeitig anzuzeigen. Im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 3 sind Flächen zur Knickneuanlage zur Kompensation ausgewiesen. 
Die Knickneuanlage schließt „T-förmig“ am bestehenden westlichen Randknick der nördlich 
der Bahn liegenden Flächen an und erstreckt sich über 40 m Länge. Die Knickneuanlage 
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entspricht einer Kompensation im Verhältnis 1: 2 für die oben benannten Eingriffe (4x 4m 
Knickdurchbruch zuzüglich 4 x 1 m für die Einfriedung, in der Summe 20 m, Faktor 2 ergibt 40 
m Knickneuanlage). 

 

 

Foto: Blick in die Fläche östlicher Teil  

 

 
 
Foto: Blick in die Fläche westlicher Teil 
 

Bewertung: 

Das Vorhaben hat durch die Veränderung von Bodenbewirtschaftung positive Auswirkungen 
auf das Schutzgut Pflanze. Artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten sind von dem 
Vorhaben nicht betroffen. Die Beeinträchtigungen der Gehölzbestände (Knicks) können durch 
die festgesetzten Schutzstreifen ausgeschlossen werden. Durch den Zaunbau nicht 
vermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen. 
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10.1.4 Schutzgut Fläche und Boden 

Eine Prämisse der Umweltschutzgesetzgebung ist, den Boden zur dauerhaften Sicherung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts so zu erhalten, dass er seine 
Funktion im Naturhaushalt erfüllen kann. Die Flächen des Plangebietes sind bisher 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt und nicht versiegelt. Der Boden im Plangebiet ist 
durch die landwirtschaftliche Nutzung in seiner Natürlichkeit überformt.  

 

Vorhabenbedingt sind Eingriffe in den Boden für die Errichtung der Solarmodule und 
Anschlusstechnik notwendig. Aufgrund des Befahrens der Fläche mit Baufahrzeugen kann 
es zu Verdichtungen kommen. Die Bodenarbeiten zur Verlegung der Kabel führen punktuell 
zu einer Durchmischung des Bodens. Da es sich im Gebiet jedoch ohnehin um durch die 
landwirtschaftliche Nutzung anthropogen beeinflusster (gepflügter) Böden handelt, sind 
diese Auswirkungen nicht als erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes zu bewerten. 
Anlagebedingt sind Teilversiegelungen im Bereich der künftigen Wege (Schotter) und der 
Fundamente (Kiesbett) für technische Anlagen erforderlich. Diese sind auszugleichen. Eine 
„Überschirmung“ der Flächen durch die Solarmodule werden im Sinne der Eingriffsregelung 
nicht als Versiegelung oder Teilversiegelung eingestuft. Es kommt hier zwar durch die 
„Überschirmung“ zu unterschiedlichen Zuständen der Wasserzufuhr oder oberflächlich des 
Wasserhaushalts, aber dieses trägt aufgrund der kleinen Flächengrößen eher zur 
Verbesserung der Artenvielfalt denn zur Beeinträchtigung des Bodens bei. Der Boden unter 
den Modulen wird auch zukünftig seine Funktionen als Lebensraum für Bodenorganismen 
und Pflanzenstandort sowie seine Speicher-, Filter- und Pufferfunktionen gegenüber 
Schadstoffen erfüllen. 

 

10.1.5 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Die Qualität des Landschafts- sowie Ortsbildes ist wichtig für das Wohlbefinden des Menschen 
und die Erholungsfunktion der Landschaft sowie als Orientierungshilfe für Tiere. 
Dem Landschaftsbild im Plangebiet und seiner Umgebung wird trotz der vorhandenen, 
gliedernden Gehölzstrukturen insgesamt aufgrund der Beeinträchtigung durch die Bahntrasse 
und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eine allgemeine Bedeutung beigemessen.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung erfolgt keine Veränderung des heutigen Zustandes.  
 
Die Durchführung der Planung bewirkt für das Landschaftsbild lokale Veränderungen, die 
auch das Landschaftserlebnis betreffen. Durch die Etablierung von großflächigen technischen 
Einrichtungen und die dadurch bedingte gleichmäßige Farbgebung der Landschaft (es werden 
keine jahreszeitlichen Wechselbilder erkennbar) ändert sich das Landschaftsbild. Aufgrund der 
Vorbelastung durch die Bahntrasse und insbesondere durch die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung erfolgt durch die Planung keine Inanspruchnahme von Gebieten mit besonderer 
Bedeutung für das Landschafts- und Ortsbild. Von der Anlage der Solarmodule selbst gehen 
keine optisch störenden Fernwirkungen aus. Aus südlicher Richtung ist das Gebiet trotz der 
dortigen Bahnlinie und des Landesstraße abschnittsweise landschaftsoffen. Dieses könnte zu 
visuellen Beeinträchtigungen der dortigen Anwohner führen. Zur Vermeidung und Minderung 
einer solchen Beeinträchtigung sind Sichtschutzpflanzungen umzusetzen. 
 
Die Straße „An de Marsch“, der nördliche Spurbahnenweg und der Spurbahnenweg durch das 
Gebiet sind als Radwege ausgeschildert und somit Teil eines ausgeschilderten Wegenetzes. 
Dieses für eine Erholungsnutzung geeignete Wegesystem wird in seiner Nutzungsqualität 
kaum beeinträchtigt. Der Blick auf die Solarmodulflächen wird nur punktuell freigegeben.  
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Foto:  Spurbahnenweg von Höhe An de marsch in Richtung Süden zur Bahnlinie 

Weiteres wird ergänzt wie in der Begründung zum Bebauungsplan bereits dargelegt (eigene Fotos) 

 

 

10.1.6 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

In Steenfeld und Hanerau-Hademarschen ist eine Vielzahl von Bodendenkmalen vorhanden. 
Der nordöstliche Teil des Plangebietes liegt innerhalb eines archäologischen 
Interessensgebietes. Der Schutz von Kulturgütern gilt auch für die Umgebung geschützter oder 
schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhaltung der Eigenart 
und Schönheit des Denkmals erforderlich ist. Kulturdenkmale im Sinne des § 2 des Gesetzes 

zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz; DSchG SH) sind Sachen, Gruppen von 

Sachen oder Teile von Sachen aus vergangener Zeit, deren Erforschung oder Erhaltung wegen 

ihres besonderen geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, technischen, 
städtebaulichen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse liegen. 
Für alle Kulturdenkmale besteht die Pflicht zur Erhaltung, Pflege und Schutz vor Gefährdungen 

(§ 16 DSchG SH). Eine besondere Bedeutung hat außerdem der Schutz des Umfeldes der 
Kulturgüter.  
 
Für das Plangebiet sind weder archäologische Baudenkmale noch andere ur- und 
frühgeschichtliche Fundplätze bekannt. 
 
Auswirkungen und/oder Änderungen bei Durchführung und Nichtdurchführung des 
Vorhabens sind nicht erkennbar.  
 

10.1.7 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen, die aufgrund besonderer Beziehungen zwischen den Schutzgütern eine 
große Wirkungsempfindlichkeit aufweisen, kommen im Plangebiet nicht vor. 
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11. Schutz,- Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen 
sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 

11.1 Schutzmaßnahmen 

Die Schutzmaßnahmen umfassen  

• den Verzicht auf flächige Versiegelung oder Teilversiegelung zum Schutz von Boden 
und Vegetation, 

• die Begrenzungen der zulässigen Höhe der Modulflächen zum Schutz des 
Landschaftsbildes, 

• die Standortwahl für das Vorhabengebiet in einem bereits vorgeprägten Bereich. 
 

11.2 Minimierungsmaßnahmen 

Die Minimierungsmaßnahmen umfassen: 

• Nutzung des vorhandenen Wegesystems, 

• Nutzung der vorhandenen Feldzufahrten und Knickdurchbrüche für die erforderlichen 
Querverbindungen zwischen den Modulflächen, 

• Sicherung der Durchlässigkeit des Gebietes für Tiere, 

• Sicherung eines vom Vorhaben nicht berührten Korridors. 
 

11.3  Ausgleichsmaßnahmen 

Im vorliegenden Fall befinden sich innerhalb des Plangebietes bzw. direkt angrenzend 
Biotoptypen mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt. Diese werden von der Planung 
nicht negativ beeinflusst, da sie außerhalb der überbaubaren Flächen liegen und ein 
ausreichender Abstand zu ihnen eingehalten wird. 

Im Bereich der von den Planungen überbauten Flächen liegen somit lediglich Biotoptypen mit 
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz (Acker, Einsaatgrünland, artenarmes 
Wirtschaftsgrünland, sonstiger Graben). Die Fläche dient gegenwärtig überwiegend der 
Landwirtschaft als Ackerfläche und Grünland. An den Rändern und innerhalb des 
Geltungsbereichs befinden sich Knickstrukturen als gesetzlich geschützte Biotope. Wegen 
der spezifischen Auswirkungen großflächiger Solaranlagen auf die Naturgüter und das 
Landschaftsbild können die Regelungen des Gemeinsamen Runderlasses „Verhältnis der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht vom 09.12.2013“ (Amtsbl. Schl.-H. 
2013, S. 1170) bezüglich der dort angegebenen Kompensationsanforderungen nur begrenzt 
angewendet werden. Aufgrund der in der Regel geringeren Eingriffsschwere bei 
flächenhaften Solaranlagen können abweichende Kompensationsansätze wie folgt 
angewendet werden:  
 
Nach Beratungserlass vom 01.09.2021 sind „für die Anlagenteile innerhalb des umzäunten 
Bereichs Kompensationsmaßnahmen zur Einbindung der Anlagen in die Landschaft und zum 
Ausgleich bzw. Ersatz betroffener Funktionen des Naturhaushalts im Verhältnis von 1: 0,25 
herzustellen. Eingrünungsmaßnahmen und größere ungestörte Freiflächen zwischen den 
Teilflächen der Anlage (Querungskorridore) können angerechnet werden und führen zu einem 
reduzierten Kompensationserfordernis. Für Solar-Freiflächenanlagen in oder auf Gewässern 
ist i.d.R. der Kompensationsbedarf im Verhältnis 1:0,25 (ohne Reduktionsmöglichkeit) in 
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Bezug auf die installierte Kollektorfläche zu ermitteln…Bei vollständiger Umsetzung der oben (im 
Erlass unter Punkt D, vgl. Punkt 6.1 der Vorhabenbeschreibung, Anm. d. Verf.) definierten 
naturschutzfachlichen Anforderungen an die Ausgestaltung von Solar-Freiflächenanlagen kann eine 
Reduzierung der Kompensationsanforderungen bis auf den Faktor 1:0,1 erfolgen. (Punkt E 
Beratungserlass) “  
 
Die zu installierende Kollektorfläche im Plangeltungsbereich umfasst aufgerundet ca. 16 ha 
(155.976 qm). Ohne Reduzierungsansatz über die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) und 
Anrechnung der Grundfläche der ausgewiesenen Abstandsstreifen  ergibt dieses bei Ansatz 
eines Ausgleichs von 1:0,25 ein Ausgleichserfordernis von 38.994 qm oder gerundet 3,90 ha. 
 
Die Kompensation erfolgt des flächenbezogenen Eingriffs und der Änderung des 
Landschaftsbildes innerhalb des Plangeltungsbereiches. Als Kompensation des 
flächenbezogenen Eingriffs werden 1,6 ha aus dem Flurstück 3 (innerhalb des 
Plangeltungsbereiches) gemäß § 9 (1) 20 BauGB als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Zur Kompensation des 
Eingriffs in das Landschaftsbild erfolgt die Umsetzung einer Sichtschutzpflanzung nördlich der 
Bahn auf einer Länge von 530 m und nördlich der Landesstraße L 316 über 230 m Länge. Die 
nach § 9(1) 25 a BauGB festgesetzte Pflanzung erfolgt in einer Breite von 5,00 m, 5-reihige 
ebenerdige Heckenstruktur, Pflanzabstand 0,80 m innerhalb der Reihe, Reihenabstand 1,00 
m, versetzt auf Lücke und pyramidal aufgebaut. Die Reihenanzahl von mindestens 5 soll dem 
blickdichten Sichtschutz dienen. Die Artenzusammensetzung ist in Text (Teil B) des 
Bebauungsplanes festgelegt. Entwicklungsziel ist die Ausmagerung der gesamten 
Bodenflächen, auch derjenigen, die mit Modulen überstellt sind. die Einzelmaßnahmen sind in 
der Begründung zum Bebauungsplan (Punkt 6.4) dargelegt und in Text (Teil B) festgesetzt.  
 
Der Zaun zur Einfriedung einzelner Solarmodulbereiche wird an insgesamt vier Stellen durch 
die vorhandenen Knicks geführt werden müssen. Hierfür sind keine Knickdurchbrüche im Sinn 
der Beseitigung eines Knickabschnittes erforderlich. Die Zäune werden unter Einhaltung der 
festgesetzten Sicherung der Durchlässigkeit für Tiere (Geländeabstand) durch den Knick 
geführt. Diese Maßnahme ist als Eingriff in einen Knick zu bewerten und entsprechend 
auszugleichen. Pro Zaunquerung, die mit einer Beeinträchtigung von 1 m Knicklänge bewertet 
wird, ist als Ausgleich die Neuanlage von 2 m Knick erforderlich.  
Die mit Modulen bestücken Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches benötigen für den 
Aufbau, die Bewirtschaftung und aus Gründen des Brandschutzes (Feuerwehrzugang) 
Verbindungen. Die Verbindung und Erreichbarkeit der Modulflächen erfolgt nördlich der Bahn 
innerhalb des dortigen Abstandsstreifens, der nördlich der dortigen Sichtschutzpflanzung in 
einer Breite von 8 m erhalten bleibt. Hierzu sind insgesamt vier Knickdurchbrüche zu je 4m 
Länge erforderlich, die durch jeweils im Verhältnis 1: 2 durch die Neuanlage eines Knicks 
auszugleichen sind. Im Plangebiet sind für die Neuanlage von Knicks und damit für die 
Kompensation der oben benannten Eingriffe Knickneuanlagen von 40 m Länge festgesetzt.  
Eingriff in die Knicksubstanz und ihr Ausgleich bedürfen der gesonderten Genehmigung der 
Unteren Naturschutzbehörde.  
 

12. Planungsalternativen 

Gemäß Nr. 2d der Anlage 1 (zu § 2(4) und den §§ 2a und 4c) BauGB 

 

12.1 Standortalternativen 

Die Prüfung der Standortalternativen ist im Rahmen der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes erfolgt. Für die Standortsuche orientiert sich die Gemeinde an der 
vorliegenden Potentialstudie des Amtes Mittelholstein sowie an das Standort-Konzept für 
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Freiflächen-Photovoltaikanlagen, das für die Gemeinden Steenfeld und Hanerau-
Hademarschen erstellt wurde . Im Flächennutzungsplan wird ergänzend untersucht, ob das 
Vorhaben an anderen Standorten im Gemeindegebiet mit geringeren Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft hätte realisiert werden können. Dieses ist nicht der Fall. 

12.2 Standort-Konzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen1 

Die Gemeinde Steenfeld hat zusammen mit der Gemeinde Hanerau-Hademarschen ein 
Standort-Konzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (im Folgenden PVA) erstellen lassen. 
Ziel dieses Konzeptes war es, aufzuzeigen, welche Flächen in beiden Gemeinden für die 
Errichtung von PVA geeignet sind.   

Die geeigneten Flächen wurden anhand von verschiedenen Kriterien ermittelt, z.B. 
bestehende Natur- und Wasserschutzgebiete und die Entfernung zu Siedlungsgebieten. Da 
das Gemeindegebiet „Teil einer reich strukturierten Knicklandschaft, die als historische 
Knicklandschaft im Landschaftsrahmenplan ausgewiesen ist“, durch die Lage „am NOK im 
Regionalplan als „Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft“ festgesetzt“ 
ist, sich Flächen für das Biotopverbundsystem durch das Gemeindegebiet ziehen sowie „die 
besiedelten Gebiete […] sich aus mehreren kleineren Siedlungsflächen [zusammensetzen], 
um die wir die Freihaltung von gewissen Abständen empfehlen“, bestehen in der Gemeinde 
Steenfeld wenige Möglichkeiten für PVA (S. 22f). Lediglich Flächen mit eingeschränkten 
Freiraumpotenzial und bereits vorbelastete Bereiche kommen für PVA in Frage.   

Im nordöstlichen Gemeindegebiet gibt es aufgrund der bereits vorhandenen 
Windkraftanlagen ein eingeschränktes Freiraumpotenzial und eine Vorbelastung des 
Landschaftsbildes. Eine weitere Vorbelastung wurde entlang der Bahntrasse im südlichen 
Gemeindegebiet ermittelt (S. 23). Da sich „bestehende und geplante Solarparks in den 
Nachbargemeinden Beldorf und Gokels […] an der Bahnstrecke Heide-Neumünster 
[orientieren], halten es die Gemeinden Steenfeld und Hanerau-Hademarschen für sinnvoll, 
diese Planungen zu berücksichtigen und sich ebenfalls auf Flächen entlang der Bahnstrecke 
zu konzentrieren“ (S. 23).  

Die potenziellen Flächen im Bereich der Windkraftanlagen sollten nicht weiter untersucht 
werden, da sich „wichtige Nahrungsgebiete für Gänse und Schwäne“ befinden und sich 
„Gänse und Schwäne innerhalb von Solarparks nicht aufhalten und auch außerhalb eine 
Fluchtdistanz zu Solarparks einhalten“ (S. 23). 

„Der gemeinsame Suchraum beider Gemeinden verläuft in Ost-West-Richtung entlang der 
Bahnstrecke, in etwa parallel verläuft auch die die Landesstraße 316. Solarparks könnten 
sich entlang dieser Linien entwickeln. Die vorhandenen und zu erhaltenden Knicks sorgen 
für eine Gliederung von möglichen Solarfeldern und für einen gewissen natürlichen 
Sichtschutz“ (S. 24).  

 
1 ELBBERG Kruse, Rathje, Springer, Eckebrecht Partnerschaft mbB (2023): Standortkonzept für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
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„Die Planungen auf Steenfelder Gebiet konzentrieren sich [in] einen etwa 500 m breiten 
Streifen, überwiegend nördlich der Bahnstrecke mit einer Größe von zusammen brutto ca. 
23 ha. In der Mitte wird ein ca. 90 m breites Landschaftsfenster in Nord-Süd-Richtung 
freigehalten“ (S. 24). Potenzielle Erweiterungen der ermittelten Flächen (Umrandungen in 
Abbildung 2) würden weitere 4,6 ha ergeben. Insgesamt könnten 27,4 ha für PVA zur 
Verfügung gestellt werden, was einen Anteil von 2,4 % an der Gesamtfläche der Gemeinde 
Steenfeld entspricht (S. 25). 
 
 

12.3 Planungsalternativen 

Als Entscheidungsgrundlage und Grundlage der Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
wurde die Potentialflächenstudie für das Amt Mittelholstein herangezogen. Grundlage der 
Potenzialstudie bilden sowohl Ausschluss- als auch Eignungskriterien. Die Eignungskriterien 
in der ersten Stufe umfassen die im Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgegebenen Kriterien 
zum förderfähigen Bau von Freiflächen-PV-Anlagen. Hieraus ergaben sich 110 m Korridore 
entlang der A 7 und A 23 sowie entlang der Bahnstrecke Büsum - Neumünster und Kiel / 
Flensburg - Hamburg. Diese wurden später auf 200 m Korridore erweitert.  

Als Ausschlusskriterien sind dabei in der ersten Stufe insbesondere naturschutzrechtliche 
Aspekte (Schutzgebiete, Waldflächen, Flächen des Biotopverbunds sowie Kompensations- 
und Ökokontoflächen) sowie Wiesenvogelbrutgebiete definiert. Darüber hinaus werden 
Siedlungs- und Ortsbereiche aus Kostengründen (hoher Bodenwert) und als mögliche 
Siedlungserweiterungsflächen ausgeschlossen. Weitere Kriterien zur Bewertung sind 
Wirtschaftlichkeit, baulicher Zusammenhang und Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Im 
Gebiet der Gemeinde Steenfeld sind Bodendenkmale vorhanden, deren Schutz und Wirkung 
ergänzend zu beachten ist. 

Aus oben genannten Gründen hat sich die Gemeinde für potentielle Standorte beidseitig der 
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Bahn und im südlichen Teil der Gemarkung entschieden. Für die Umsetzung der Planung 
am gewählten Standort bieten sich keine Ausführungsalternativen an. 

 

 

13. Störfallrelevanz    

(Gemäß Nr. 2e der Anlage 1 (zu § 2(4) und den §§ 2a und 4c) BauGB) 

 
Gemäß Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie (2012) ist dem Erfordernis Rechnung zu tragen, 
dass zwischen störfallrelevanten Betriebsbereichen und schutzbedürftigen 
Umgebungsnutzungen ein angemessener Sicherheitsabstand gewahrt bleibt, um der 
Zunahme einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt entgegen zu 
wirken. Dieser Abstand ist sowohl bei der Planung von störfallrelevanten Betriebsbereichen 
als auch im Rahmen der Bauleitplanung für schutzbedürftige Nutzungen im Umfeld 
vorhandener störfallrelevanter Anlagen zu berücksichtigen. Schutzbedürftige Nutzungen 
sind u.a. Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude und Anlagen, Erholungsgebiete und 
Stätten mit erhöhtem Publikumsverkehr. Die EU-Richtlinie wurde mit dem § 50 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) 
in deutsches Recht umgesetzt. Der Leitfaden KAS-18 (Empfehlung für Abstände zwischen 
Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im 
Rahmen der Bauleitplanung Umsetzung des § 50 BImSchG) der Kommission für 
Anlagensicherheit definiert Achtungsabstände für die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse 
als Beurteilungshilfe, welche je nach Art und Menge der gehandhabten Stoffe 200 (Klasse 
I) bis 1.500 m (Klasse IV) betragen. 
 

Ergebnis: 

Im Umfeld des Vorhabens sind keine Betriebsbereiche, die unter die Störfall-Verordnung 

fallen, bekannt. Das Vorhaben selbst sieht keine vor. 

 

14. Zusätzliche Angaben 

Gemäß Nr. 3a der Anlage 1 (zu § 2(4) und den §§ 2a und 4c) BauGB 

 
Für die Umweltprüfung wurden der Landschaftsrahmenplan des neuen Planungsraums II, 
der Landesentwicklungsplan (2020) und die „Potenzialstudie zu Freiflächen-
Photovoltaikanlagen für das Amt Mittelholstein“ (Elbberg 2018) ausgewertet. Darüber 
hinaus erfolgten durch den Verfasser des Umweltberichtes verschiedene 
Ortsbesichtigungen, sowie eine Biotoptypenkartierung und eine Potenzialabschätzung 
bezüglich des Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Arten. Besondere 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen ergaben sich nicht. 

 

15. Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß Nr. 3b der Anlage 1 (zu § 2(4) und den §§ 2a und 4c) BauGB 

 

Die Gemeinde regelt die Überwachung und Durchführung der festgesetzten Maßnahmen 

im Durchführungsvertrag zum Vorhabenplan. Die Ausgleichsmaßnahmen werden durch 

Eintragung einer entsprechenden Baulast im Grundbuch gesichert. 

 

16. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
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Gemäß Nr. 3c der Anlage 1 (zu § 2(4) und den §§ 2a und 4c) BauGB 

Der Umweltbericht ermittelt und beschreibt die Umweltauswirkungen bei Durchführung und 
Nichtdurchführung der Planungen. Er dient der Gemeinde als Entscheidungshilfe für die 
Konkretisierungen der Planung. Planungsziel der Gemeinde ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage 
auf der derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche nördlich und südlich der Bahnlinie 
Neumünster- Heide, südlich der Ortslage Liesbüttel in der Gemeinde Steenfeld.  

Photovoltaikfreiflächenanlagen umfassen immer große Areale. Es werden landwirtschaftlich 
genutzte Flächen in der Gemarkung in Anspruch genommen. Im Umweltbericht werden die 
möglichen Auswirkungen dieser Flächeninanspruchnahme untersucht, erörtert und in Für 
und Wider dargelegt. Innerhalb des Umweltberichtes sind dann Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minderung negativer Umweltauswirkungen bzw. zum Ausgleich unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen entwickelt worden. Diese sind durch Festsetzungen in Text (Teil B) des 
Bebauungsplanes rechtlich abgesichert.  
 

 

 

 

 
Gemeinde Steenfeld, den ……………………… 
 
 
 
 
 

(Bürgermeister Eichert) 
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